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Schweizerische Kirchenzeitung

29-30/1990 19. Juli 158. Jahr

Die Gemeinde, die Eucharistie feiert, ist Kirche

Das Zweite Vatikanische Konzil entwirft in «Lumen Gentium» (LG)
eine grossartige Vision von der Kirche, wenn es von ihr als dem Mysterium,
als dem universalen Volk Gottes in seiner hierarchischen Gliederung und
von der Kirche in ihrer eschatologischen Existenz spricht. In dieser dogmati-
sehen Konstitution stellt die Kirche erstmals ihr Selbstverständnis dar. Das
Konzil hat in dieser Selbstreflexion alles aufgegriffen, was die liturgisch-
ekklesiologische Erneuerungsbewegung an Wertvollem neu ans Licht ge-
bracht hat. So wurde der Anschluss an die Schrift, die Überlieferung der
Väter und der patristischen Tradition hergestellt. «Es hat sich von der Auto-
rität des Juridismus freigemacht und fand wieder zur vertikalen Zentrierung
auf Christus und zur horizontalen Konzentrierung auf die Gemeinschaft
und das Volk Gottes.» '

Eines fällt aber auf: Die ganze Kirchenkonstitution ist gesamtkirchlich
konzipiert, von «oben» nach «unten» was nicht zuletzt durch den «locus
theologicus» dieses Dokumentes zu verstehen ist, nämlich die Versammlung
der Weltkirche auf dem Konzil. Diese muss notgedrungen universal denken
und sprechen. «Lumen Gentium» denkt nicht von der konkreten Orts- und
Eucharistiegemeinschaft her, obschon sie wertvolle Ansätze von Gemeinde-
Denken enthält. Mit Karl Rahner ist zu sagen, dass die Konzeption von der
Gesamtkirche her legitim und gewiss nicht aufgebbar ist, dass sie aber offen-
bar nicht die einzig mögliche Sicht ist. In LG 26 ist nämlich die andere Per-
spektive, die die Kirche von der Ortsgemeinde und von «unten her» sieht,
auch gegeben, wenn auch nur im ersten Ansatz. - Wir nennen ihn den
eucharistischen Ansatz.

LG 26 eröffnet immerhin die Möglichkeit, eine Ekklesiologie von der
konkreten Gemeinde her zu erarbeiten, «in der Christus selbst im Wort und
Sakrament und in der Bruderschaft als das eschatologische Heil gegenwär-
tig ist und so Kirche ist im wahrsten Sinn des Wortes. Man kann von da aus
dann das Verständnis der Kirche als ganzer erreichen, weil diese Kirche
selbst da ist (vere adest) in der Ortsgemeinde.» * Der Text steht im Kontext
der Aufgabe des Bischofs. Er bringt die Eucharistie dar oder lässt sie dar-
bringen, aus der die Kirche immerfort lebt und wächst. Von der Kirche wird
nun folgendes gesagt:

«Diese Kirche ist wahrhaft in allen rechtmässigen Ortsgemeinschaften
der Gläubigen anwesend (1), die in der Verbundenheit mit ihren Hirten (2) im
Neuen Testament auch selbst Kirchen heissen (3).

Sie sind nämlich je an ihrem Ort, im Heiligen Geist und mit grosser Zu-
versieht, das von Gott gerufene neue Volk (4).

In ihnen werden durch die Verkündigung der Frohbotschaft Christi die
Gläubigen versammelt, in ihnen wird das Mysterium des Herrenmahls be-

Die Gemeinde, die Eucharistie feiert,
ist Kirche Eine eucharistische Ekkle-
siologie, skizziert von
Anton Thaler 429

Kirche und Fernsehen
Aus dem Seelsorgerat des Bistums Basel

berichtet
Max Hofer 431

Chur aus Churer Sicht 432

Vier Sätze zur Churer Krise
von
Robert Trottmann 433

Für ein ernsthaftes Gespräch statt ober-
flächlichen Streit plädiert
Max Syfrig 434

Dokumentation 436

Amtlicher Teil 1
; N 437

Schweizer Kirchenschätze
Abtei Einsiedeln: Prozessionsmadonna mit
Kind (Jakob Hunger, 1696,167 cm hoch, aus
der Sammlung des Klosters)



JFIDKU 430

CH
SKZ 29-30/1990

LEITARTIKEL

gangen (5), <auf dass durch Speise und Blut des Herrn die ganze Bruder-
schaft verbunden werde> (6).

In jedweder Altargemeinschaft erscheint unter dem heiligen Dienst-
amt des Bischofs das Symbol jener Liebe und jener <Einheit des mystischen
Leibes, ohne die es kein Heil geben kann> (7).

In diesen Gemeinden, auch wenn sie oft klein und arm sind oder in der
Diaspora leben, ist Christus gegenwärtig (8), durch dessen Kraft die eine,
heilige, katholische und apostolische Kirche geeint wird (9).

Denn <nichts anderes wirkt die Teilhabe an Leib und Blut Christi, als
dass wir in das übergehen, was wir empfangen) » (10).

Der eucharistische Ansatz
Von der örtlichen Versammlung der

Glaubenden wird nicht mehr wie sonst üb-
lieh von «Teilkirchen» gesprochen. Vielmehr
wird von ihnen ausdrücklich gesagt, dass die
Kz/r/zein ihnen anwesend ist (1). Eine Bedin-

gung wird genannt: Sie müssen rechtmässige
Ortsgemeinschaften sein, das heisst, sie kön-
nen sich nicht willkürlich versammeln, son-
dern nur unter ihrem Gemeindeleiter (2).

Solche rechtmässigen Gemeinschaften,
mit ihrem Vorsteher oder Leiter verbunden,
sind also A7/r/iew im Sinn des NT (3). Diese

Gemeinden sind näherhin ÄT/r/ze, weil sie

das im Heiligen Geist von Gott berufene
neue Volk sind (4). Der Terminus «Volk Got-
tes», ansonst für die universale Kirche ver-
wendet, ist hier mit Recht auf die Gemeinde

angewendet. Das Volk Gottes ist je an sei-

nem Ort unterwegs, um sich immer wieder
neu von Gott sammeln und versammeln zu
lassen. Die Verkündigung des Wortes und
die Feier des Herrenmahles bilden eine in-
nere und sichtbare Einheit (5). Sie sind die

Konstitutive einer jeden versammelten Ge-
meinde. Das geistliche Ziel der Eucharistie-
Versammlung besteht in der Auferbauung
der Gemeinschaft durch den Leib und das

Blut des Herrn (6). In jeder Eucharistie-
Gemeinschaft geht es um die Liebe und Ein-
heit des Leibes Christi. Durch das gemein-
same Herrenmahl werden die Gläubigen ein

geheimnisvoller Leib mit Christus, in dem

nur Liebe und Einheit sein darf. Symbol da-
für ist das heilige Dienstamt des Bischofs
bzw. seiner Priester.

In der Liturgiekonstitution («Sacrosanc-
tum Concilium», SC) Nr. 42 kommt übri-
gens das Konzil näher an die Realität der Ge-
meinde heran, wo es explizit von der Pfarrei
mit dem Seelsorger als dem Vertreter des Bi-
schofs spricht. Der Bischof bzw. der Priester
ist das Prinzip der Einheit. Diese Einheit ist

notwendig, weil gemäss SC 26 die liturgische
Versammlung nicht privater Natur ist, son-
dern Feier der Kirche, welche das Sakrament
der Einheit ist. Darum gehen diese Feiern
den ganzen mystischen Leib der Kirche an
und machen ihn sichtbar.

Das Konzil umschreibt dann näherhin
diese Gemeinschaften, die oft klein oder arm

sind oder in der Diaspora leben. In all diesen
Gemeinden ist Christus gegenwärtig (8). Auf
alle trifft das zu, was unter Punkt 1 bis 7 ge-
sagt ist: Diese Gemeinden sind «die Konkret-
heit der Kirche, ihr höchster Vollzug selbst,
die Präsenz Christi, und zwar im Wort, im
Abendmahl und in der Liebe, die die Hören-
den und Abendmahl Feiernden verbindet»''.
Es ist die Präsenz Christi, die einer noch so
kleinen Gemeinde, die in seinem Namen ver-
sammelt ist, verheissen (Mt 18,20) und die
ihr gegeben ist, wenn sie miteinander betet
und singt (SC 7,1).

Der Blick weitet sich nun von der Ge-
meinde weg wieder auf die universale Kirche,
die durch die Kraft Christi als heilige, katho-
lische und apostolische Kirche geeint wird
(9). Implizit ist aber gesagt, dass in jeder die-
ser Gemeinden die heilige, katholische und
apostolische Kirche wirklich anwesend ist

(vere adest Christi Ecclesia). Anders formu-
liert: In jeder Gemeinde kommt durch die

Gegenwart Christi (im Wort und im Herren-
mahl) die heilige, katholische und apostoli-
sehe Kirche zur vollen Darstellung. Ab-
schliessend wird nochmals der Bezug zur
Eucharistie hergestellt. «Denn nichts ande-

res bewirkt die Teilnahme am Leib und Blut
Christi, als dass wir übergehen in das, was
wir sind» (10), oder wie es schon Augustinus
mit ähnlichen Worten gesagt hat: «Myste-
rium vestrum aeeipite!» (Sermo 272: PL 38,

1247).
Die Koinonia mit dem Herrn - im aus-

drücklichen Anschluss an 1 Kor 10,16-17 -
wird ebenfalls in LG 7 gelehrt, so, den ur-
christlichen Begriff «in fractione panis» auf-
nehmend, gesagt wird, dass wir am Leib des

Herrn realiter Anteil erhalten und zur Ge-
meinschaft mit ihm und untereinander erho-
ben werden. So werden wir durch das Essen

vom einen Brot zu Gliedern jenes Leibes
(vgl. 1 Kor 12,27), «die einzelnen aber unter-
einander Glieder» (Rom 12,5). So macht die
Anwesenheit Christi aus der Eucharistiege-
meinde das «Geheimnis» (mysterium, sacra-
mentum) seines Leibes und bewirkt, dass die
eucharistische Mahlgemeinschaft in das

übergeht, was sie empfängt.
Zusammenfassend kann - «Lumen Gen-

tium» Nr. 26 auf eine Kurzformel gebracht -

gesagt werden: Die unter dem Bischof bzw.

Priester Eucharistie feiernde Gemeinde ist
Leib Christi, ist Àï/r/ze.

Dieser zwar nur eingeschobene Text ist,
wie schon ausgeführt, nicht repräsentativ
für die Kirchenkonstitution, die insgesamt
aus einer gesamtkirchlichen Optik geschrie-
ben wurde. Dennoch hat dieser lokalkirchli-
che Text eine gut bezeugte lange Tradition
hinter sich und darf darum keinesfalls ausser
acht gelassen werden. Im Rahmen dieses Ar-
tikels ist es nicht möglich, die dogmenge-
schichtliche Entwicklung einer Ekklesiolo-
gie «von unten» zu entfalten." Nur in aller
Kürze soll der neutestamentliche und theo-
logiegeschichtliche Befund dargelegt wer-
den.

Neutestamentlicher Befund
Es besteht eine tiefe Beziehung zwischen

dem corpus eucharisticum und dem corpus
Ecclesiae: Der eucharistische Leib Christi
baut den Leib Christi als Ge/raez'zzefe auf. Die

Auferbauung erfolgt nach Paulus und seiner

Tradition im Herrenmahl, wo alle durch die
Teilhabe am einen Brot und am einen Kelch
Gemeinschaft mit Christus werden (vgl. 1

Kor 10,16-17). Die Gemeinde ist darum für
Paulus der Leib Christi. Im Herrenmahl der
Gemeinde sieht er das reale Erscheinungs-
bild der Kirche Gottes als solcher. Für ihn ist
die Einheit zwischen Gemeinde und Herren-
mahl so innig, dass er den Verstoss gegen das

Herrenmahl einem Verstoss gegen die Ge-

meinde gleichsetzt und umgekehrt (vgl. 1

Kor 11,17-34). Diese paulinische Konse-

quenz aus seiner Leib-Christi-Theologie be-

zeugt deutlich die These, dass die das Her-
renmahl (Eucharistie) feiernde Gemeinde
LezT) C/zrzsf/ ist.

Theologiegeschichtlicher Befund
Die paulinische Sicht von der Gemeinde

als dem Leib Christi, auferbaut durch die

' Y. Congar, Die Lehre von der Kirche. Von
Augustinus bis zum abendländischen Schisma,
Freiburg i. Br. 1971 (HDG Ill/3c), 123.

- K. Rahner, Das neue Bild der Kirche. Über
die Gegenwart Christi in der Diasporagemeinde
nach der Lehre des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils, in: Schriften zur Theologie VIII, 33.

^ Ders., Kommentar zu LG 26, in: LThK (Das
Zweite Vatikanische Konzil) 1, 243.

* Ders., Das neue Bild der Kirche, 335.
" Vgl. Th. Schneider, Zeichen der Nähe Got-

tes. Grundriss der Sakramententheologie, Mainz
1979, 139.

" Eine eingehende Darstellung der Korrela-
tion von Gemeinde und Eucharistie im NT und in
der Theologie- und Dogmengeschichte in: A. Tha-
1er, Gemeinde und Eucharistie. Grundlegung
einer eucharistischen Ekklesiologie, Frei-
burg/Schweiz 1988, 19-86 und 87-230.
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Eucharistie als Gemeinde Gottes in Jesus

Christus, wird bei den griechischen Vätern
(insbesondere von Johannes Chrysostomus)
und bei den lateinischen Vätern (vorab von
Augustinus) aufgenommen und konsequent
weitergeführt.' Augustinus versteht die in-
nige Beziehung von eucharistischem und ek-

klesialem Leib Christi ganz wesentlich als

ein vom Geist gewirktes und als ein den Geist

(und das Leben) wirkendes sakramentales
Geschehen. Die Beziehung von eucharisti-
schem und ekklesialem Leib Christi stellt bei

Augustinus ein Hauptthema dar. Immer
wieder setzt er seine eucharistische Leib-
Christi-Lehre bei 1 Kor 10,17 an: «Unus pa-
nis, unum corpus multi sumus.»

Mit dem unscheinbaren Wort «Amen»
beim Empfang der eucharistischen Gaben

gibt er die sakramentale Beziehung zwischen
eucharistischem und sakramentalem Leib
wieder, wenn er verkündet, dass die zum
Gottesdienst versammelten Christen, wenn
sie selber Leib Christi und Glieder am Leib
Christi sind, das Geheimnis des auf den

Tisch des Herrn gelegten Leibes Christi (in
mensa dominica ponita est) selber sv'zzz/ und
dann zu ihnen sagt:

«Mysterium vestrum accipitis.
Ad quod estis, Amen respondetis,
et respondendo subscribitis.
Audis enim: Corpus Christi,
et respondes: Amen.
Esto membrum corporis Christi,
ut verum sit Amen» (serm. 272)."
Die Lehre des hl. Augustinus setzt sich

durch das Mittelalter hindurch fort und ist

für die Ekklesiologie der Eucharistie-
Gemeinde von besonderer Tragweite, insbe-
sondere was die Identität zwischen ekklesia-
lern und eucharistischem Leib betrifft.

So kommt denn die Leib-Christi-Theolo-
gie in der Karolingerzeit in einer klaren Be-

grifflichkeit zum Abschlüsse Sie basiert auf
einer dynamischen Einheit zwischen dem in-
dividuellen, dem eucharistischen und dem

ekklesialen Leib Christi: der sakramentale
Leib wird der «mystische Leib» und die Kir-
che wird vw/zre/" Leib Christi genannt, da sie

das Ziel ist, auf das die Eucharistie hinstrebt.
Ab dem 9. Jahrhundert macht sich dann

allerdings eine Individualisierung des Eu-
charistieverständnisses bemerkbar, eine Ten-

denz, die sich im Lauf der Jahrhunderte im-
mer mehr breit machen wird. In der schola-
stischen Begrifflichkeit des Mittelalters wird
noch der ekklesiale Bezug der Eucharistie
sichtbar: «Corpus mysticum» (nicht mehr

«corpus verum» wie im frühen Mittelalter)
wird nun zur stereotypen Formel für die Kir-
che als Leib Christi, bezeichnet durch den

eucharistischen Leib. Anders gesagt: Es

hat eine Verschiebung vom realen Leib der

Kirche auf den mystischen und vom mysti-
sehen Leib der Eucharistie auf die Kirche

stattgefunden. Die Kirche ist nur noch ge-
heimnisvolles Zeichen für die Realität der

Eucharistie, aber sie ist nicht mehr ihr Ziel,
nämlich die Auferbauung der Gemeinde
(Kirche) zum Leib Christi.

Schon im 13. Jahrhundert ging dann der
Zusammenhang von «mystischem Leib» (der
Kirche) mit seiner eucharistischen Herkunft
verloren und damit auch die Korrelation von
Eucharistie und Gemeinde (Kirche), bis

«Leib» der Kirche zur Bezeichnung des ge-
sellschaftlichen Leibes der Kirche wird. Eu-
charistielehre und Ekklesiologie beginnen
sich zu trennen. Die Einzelgemeinde wird
immer mehr nur noch als Teil der Universal-
kirche verstanden.

Der eucharistisch-ekklesiologische Ge-
danke ging aber nie völlig verloren. So ist für
Thomas von Aquin die Eucharistie noch
Höhe- und Mittelpunkt der Kirche." Im
späten Mittelalter und in der darauf folgen-
den Reformations- und Gegenreformations-
zeit ganz in Vergessenheit geraten, wird die
ekklesiale Dimension der Eucharistie durch
die liturgische Erneuerungsbewegung wie-
der aus dem Dornröschenschlaf geweckt.
Ein zentrales Anliegen der liturgischen Be-

wegung war es, die ganze Gemeinde zu einer

lebendigen Mitfeier der Eucharistie zu füh-
ren. Namen wie Joseph Andreas Jungmann,
Romano Guardini stehen stellvertretend für
die liturgisch-theologische Erneuerung.
Yves Congar sieht die Einheit von eucharisti-
schem und ekklesialem Leib Christi, die so

lange in Vergessenheit geriet, wieder neu
Wirklichkeit werden. Henri de Lubac hat
die ekklesiologisch-eucharistische Sicht der
Kirche von der Vätertradition her neu ent-
deckt.'"' Er überwindet die Trennung zwi-
sehen physischem, eucharistischem und ek-

klesialem Leib Christi. Der eucharistische
Leib wird, wie bei den Vätern, wieder ein-

deutig in Einheit mit dem ekklesialen Leib
gesehen.

Das Zweite Vatikanische Konzil hat der
ekklesiologisch-liturgischen Erneuerung
und Reform zum Durchbruch verholfen. Es
hat alles aufgegriffen, was die Erneuerungs-
bewegung an Wertvollem neu ans Licht ge-
bracht hat. Neben der Wiederentdeckung
des sakramentalen Charakters der Kirche
und ihrem liturgischen Vollzug ist nun we-
nigstens ansatzweise eine Ekklesiologie
«von unten», von der Eucharistie feiernden
Gemeinde her dargelegt worden.

H/zZo/t 77w/e/-

/b/to/z Pka/er Aaè/7/7/erte sz'c/z Z9S6 z/z/Z r/er
Sc/z/7/z «Ge/zze/rttfe ««(/ Fuc/zar/sZ/e. Gn(//e-

e/zzer ez(c7;(zràZ/.sc/ze/i Fkk/esvo/og/e» an (fer
77;eo/og/5c/!e/7 Fzzku/ZaZ Lucer«; verö//en///c/ü
K'K/r/es/e unter r/en; g/e/c/zen 777e/ ufa Sr/nd 2 r/er
ReZ/te «PrakZz.se/ze F/zeo/ogz'e z/zz £>z/z/og» (t/n/-
vers/7(?tsver/og Fre/özzrg Sc/nve/z Z95S, 555 Setzen)

7 Vgl. ebd. 126-142.
^ PL 38,1247: «Empfanget euer Geheimnis.

Zu dem, was ihr seid, antwortet: Amen und indem
ihr antwortet, pflichtet ihr bei. Hörst du nämlich:
<Leib Christi>, antwortest du: <Amen>. Sei

darum Glied des Leibes Christi, damit dein
<Amen> wahr sei!»

' Vgl. A. Thaler, Gemeinde und Eucharistie,
147-150.

i" Vgl. ebd. 158-160.
" Vgl. ebd. 165-168.
12 Vgl. ebd. 168-191.
'2 Y. Congar, Autour du renouveau de l'ecclé-

siologie, in: La Vie Intellectuelle 11, t. LXI (10 jan-
vier 1939) 10-11.

H. de Lubac, Corpus Mysticum. L'Euchari-
stie et l'Eglise au Moyen-Age, Paris 1944; erwei-
terte Ausgabe 1949. Das Werk enthält zwei Teile:

einen 1. Teil, in dem die Entwicklung des Begriffes
von «corpus mysticum» dargestellt und interpre-
tiert wird, und einen 2. Teil, in dem der Autor über
die Frage des «corpus triforme» reflektiert.

Kirche in der Schweiz

Kirche und Fernsehen

«Kirche und Fernsehen» war der haupt-
sächliche Gegenstand der Beratungen des

Diözesanen Seelsorgerates des Bistums Ba-

sei, die unter der Leitung von Präsidentin
Annelies Burki-Kiessling am 22./23. Juni
1990 in Morschach stattfanden. Besonderes
Gewicht hatte auch die Aussprache über

pastorale Fragen und Probleme, vor allem
im Zusammenhang mit der Situation im Bis-

tum Chur. Dabei nahmen Weihbischof Mar-
tin Gächter, Generalvikar Anton Cadotsch

und Bischofsvikar Max Hofer Anregungen
entgegen und antworteten auf Fragen aus
dem Rat. Im weitern stimmte der Rat zwei

Vorschlägen zu: Für die nächste Sitzung wird
eine Delegation des Seelsorgerates Dresden

(DDR) eingeladen, und 1991 will der Rat

einen geistlichen Besinnungstag durchfüh-
ren. Schliesslich gab Annelies Burki-
Kiessling bekannt, dass sie aus beruflichen
Gründen als Präsidentin des Diözesanen

Seelsorgerates demissioniere.
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Dienst an der Kommunikation
in unserer Gesellschaft
Einen Blick «hinter die Kulissen des

Fernsehens» - für die meisten Ratsmitglie-
der bisher unbekannt - haben P. Willi An-
derau, Katholischer Mediendienst, Zürich,
und Hans Vögeli, Redaktion «Religion und

Gesellschaft», Fernsehen DRS, ermöglicht.
Der von den Bischöfen beauftragte Vertreter

in den Medien, P. Willi Anderau, zeigte zu-

erst auf, wie Kirche und Fernsehen in der

deutschen Schweiz zusammenarbeiten. Die

Grundlagen dazu bilden die Vereinbarun-

gen, die die Landeskirchen mil der SRG ge-

troffen haben. Daraus ergibt sich für die Kir-
chen ein Mitspracherecht für verkündigende
Sendungen (Gottesdienste, Wort zum Sonn-

tag), nicht aber für andere Sendungen, die

eine religiöse Thematik zum Inhalt haben.
Bei den verkündigenden Sendungen ist zu

beachten, dass ein möglichst breites Mei-

nungsspektrum der Kirchen dargestellt wird.
Verschiedene Strömungen und Interessen -
sowohl der Kirchenleitung wie auch der

Gläubigen - müssen berücksichtigt werden.

Zudem tritt die Kirche nicht nur als Verkün-
derin am Fernsehen auf, sie ist gleichzeitig
auch Gegenstand für Informationen, zum

Beispiel in Nachrichten und Dokumentatio-
nen über kirchliche Ereignisse. Solche Sen-

düngen liegen klar in der Verantwortung der

Fernsehschaffenden, ohne dass die Kirche
ein Mitspracherecht hat.

Hans Vögeli ging nach seiner Informa-
tion über die Tätigkeit der Redaktion «Reli-
gion und Gesellschaft» mit grosser Sach-
kenntnis auf die unterschiedlichen Aufga-
ben und Interessen der Kirche und des Fern-
sehens ein. Während Kirchen «verkündigen,
überzeugen und auf Ausgleich hinwirken
möchten», hat das Fernsehen eher die Ab-
sieht, negative Fakten, Konfliktstoffe und
kontroverse Themen aufzugreifen. Ein-
drücklich wies Hans Vögeli darauf hin, dass

die Kirche nicht mehr der einzige «Sinn-
anbietet» in unserer Gesellschaft ist. Daher
muss sie mit andern Gruppen konkurrieren,
die ebenfalls Lebenshilfe vermitteln wollen.
Grundlegend ist die Tatsache, dass das Fern-
sehen auf journalistischen Kategorien auf-
baut. Dies hat unter anderem zur Folge, class

das «Wort zum Sonntag» keine Predigt ist,
sondern ein «Kommentar aus christlicher
Sicht zu aktuellen und latenten Ereignissen
der Zeit», was für viele auch schmerzlich
sein kann.

In diesem Zusammenhang kamen auch

Aufgabe und Rolle der Informationsbeauf-
fragten, besonders derjenigen aus den ver-
schiedenen Bistümern zur Sprache. Sie müs-
sen den oft nicht leicht verstehbaren Inhalt
und die Hintergründe kirchlicher Ereignisse
an die Medienschaffenden weitergeben.

Bei der entscheidenden Frage, wie sich

die Kirche den Medien gegenüber verhalten
soll, wurde klar aufgezeigt: Die Medien, also
auch das Fernsehen, haben in erster Linie
einen Dienst an der Kommunikation in unse-

rer Gesellschaft zu leisten. Kirche ist einer
der Verantwortungsträger, die dafür sorgen
müssen, dass Kommunikation «frei, offen
und sauber» möglich ist. Spontane Forde-

rungen vieler Christen, die am Fernsehen

mehr kirchliche Verkündigung wünschen,
gehen an der heutigen gesellschaftlichen
Realität, in der Radio und Fernsehen stehen,
vorbei.

Aus den einzelnen Gebieten der Diözese
Basel brachten die Mitglieder des Rates ihre
Anliegen (weniger Gewaltdarstellungen),
aber auch Fragen (wie werden Mitarbeiter
für das Ressort «Religion und Gesellschaft»
gesucht), Lob (die Sendung über das Kloster
Cazis), Unbehagen (zuviele Filme über Ge-

wait, Sex, Macht) und Empfehlungen (mehr
Beiträge über kirchliche Jugend- und Eltern-
arbeit) vor. Um mit dem Fernsehen sachge-
rechter umgehen zu können, lernten die An-
wesenden anhand von Fernsehausstrahlun-

gen ihr eigenes Fernsehverhalten kennen.

«Viele schimpfen nur über das Fernsehen

und informieren sich nicht darüber», stellte
ein Mitglied gegen Schluss der Sitzung fest.

Gleichzeitig forderte es, dass alle in der
Kirche der Medienerziehung mehr Beach-

tung schenken müssten. In einer künftigen

Sitzung werden konkrete Anregungen für
die Medientätigkeit auf der Ebene der Pfar-
rei und der fremdsprachigen Missionen er-
arbeitet.

Solidarität mit dem Diözesanen

Seelsorgerat Chur
In der Aussprache mit den Vertretern der

Bistumsleitung beschäftigte sich der Rat mit
der Situation im Bistum Chur. Insbesondere

diskutierte er die schwerwiegenden pastora-
len Probleme, die nach der Amtsübernahme
durch Bischof Wolfgang Haas zu entstehen

drohen. Der Seelsorgerat bekräftigte dabei
seine Erklärung, die er gemeinsam mit dem

Conseil pastoral du Jura am 10. Juni 1990

verabschiedet hatte. Darin betonten diese
beiden Räte des Bistums Basel die Wichtig-
keit des Dialogs, den eine Bistumsleitung ge-
rade über einen die Gläubigen repräsentie-
renden Seelsorgerat wahrnehmen kann. In
diesem Sinne solidarisieren sich der Diöze-

sane Seelsorgerat des Bistums Basel und der
Conseil pastoral du Jura mit dem Seelsorge-

rat des Bistums Chur. In der Diskussion
wurde gewünscht, dass lokale Besonderhei-
ten in pastoralen Fragen nicht unbeachtet
bleiben dürfen und eine traditionelle Spiri-
tualität, die durchaus berechtigt ist, nicht
einseitig zu bevorzugen ist.

Bric/m/sv/Aror Mr/.v //o/er rit /«/or/H«//o/!SÔe-
(w/tragter t/es- Bridons Base/

Chur aus Churer Sicht

Der Bischofswechsel in Chur habe «Fra-

gen von grundsätzlicher Bedeutung hin-
sichtlich des Selbstverständnisses der katho-
lischen Kirche aufgeworfen», und um zur
Klärung dieser Grundsatzfragen beizutra-

gen als auch über die aktuelle Situation der
Diözese Chur Informationen aus erster
Hand zu vermitteln, hatten der Vorstand des

Vereins Schweizerischer Katholischer Jour-
nalisten und die «groupe des informateurs
religieux» zu einer Gesprächsrunde mit Ge-
neralvikar Christoph Casetti nach Frei-

burg/Fribourg eingeladen.
In seinem Einführungsreferat blickte

Generalvikar Casetti zunächst auf die bei-
den letzten Jahre zurück: In dieser Zeit habe

Koadjutor Wolfgang Haas auf allen Ebenen
als Hilfsbischof gearbeitet, und gleichzeitig
seien die Auseinandersetzungen nicht abge-
brachen worden: Stellungnahmen von Gre-
mien und Institutionen wurden verabschie-
det und publik gemacht, Rom wurde mit In-
formationen bedient, und auch zu (Amts-)
Behinderungen sei es immer wieder gekom-

men. So gab es zum einen auch in den Me-
dien nie Ruhe, und so konnte zum andern der

Eindruck entstehen: «irgendetwas stimmt
halt doch nicht».

Zu einer eigentlichen Überraschung
wurde der Bischofswechsel, weil zum einen

erwartet wurde, dass die Interventionen in
Rom gegen eine Amtseinsetzung von Bi-
schof Haas erfolgreich sein würden, und weil

vor allem auch der Zeitpunkt überraschte.
Generalvikar Casetti erklärte sich fraglos
überzeugt, dass der diesbezügliche Ent-
scheid des Papstes in Kenntnis aller wichti-
gen Informationen erfolgte, dass der Papst
also informiert handelte. Nicht einverstan-
den mit diesem Entscheid seien und Wolf-
gang Haas als Diözesanbischof ablehnen
würden die organisierten Katholiken, der
kirchliche Apparat, die Seelsorger und Seel-

sorgerinnen, die Arbeitsstellen und Ver-
bände - bis zu CVP-Fraktionen; diese for-
derten einen Rücktritt oder eine Versetzung
nach Rom und schilderten die durch den
Bischofswechsel entstandene Situation dü-
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ster. Zustimmung erklären würden vor allem
«gewöhnliche Gläubige», allerdings aus
allen Berufen und sozialen Schichten; diese

ermunterten den Bischof, dem Druck nicht
nachzugeben.

Was Generalvikar Casetti besonders er-

staunt, ist die «figettc/vwa/w/A:» des Vorgan-

ges, indem kaum mehr etwas «privat» gesagt
werden könne, weil mit seiner baldigen Ver-

öffentlichung gerechnet werden müsse. So

verstehe der durchschnittliche Gläubige und
der einfache Bürger, die einfache Bürgerin
die Heftigkeit der Auseinandersetzung im-
mer weniger. Zu denken gibt Generalvikar
Casetti auch die po/tï/scAe Se/Ve der Ausein-
andersetzung, die ihn an das 19. Jahrhun-
dert erinnert.

Der Kern der Sache

Den Herd des Widerstandes macht Ge-
neralvikar Christoph Casetti bei den Theo-
logen und Theologinnen, bei den Seelsor-

gern und Seelsorgerinnen aus: Zeichen da-

für, dass die Schwierigkeiten mit dem Bi-
schofswechsel zu tun haben mit der Glau-
benskrise, mit den Schwierigkeiten mit der

Weitergabe des Glaubens, so dass dement-
sprechend auch Fragen um Interkommunion,
Einsatz von Laienseelsorgern und -seel-

sorgerinnen, Sakramentenpastoral (Buss-
feier, Ehe, Sexualmoral) und Kirchenbilder
im Vordergrund stehen. In diesem Sinne

gehe es nicht um eine Krise im Bistum Chur,
sondern um eine kritische Phase der kirchli-
chen Entwicklung überhaupt, gekennzeich-
net vom Untergang mehr volkskirchlicher
Strukturen und bedrängt vom Zeitgeist und
der Frage nach Anpassung oder Widerstand.
Bezeichnend sei zudem, dass in den italie-
nischsprachigen Bistumsteilen der Bischofs-
Wechsel keine Schwierigkeiten zur Folge ge-
habt habe. Von den Bistumsangehörigen ins-

gesamt hätte etwa 'A Schwierigkeiten mit
dem neuen Bischof, 'A sei unentschieden
und 'A sei mit der getroffenen Lösung ein-
verstanden; bei der Frage der Sistierung der

Bistumsbeiträge müsse man auch die Rela-
tionen sehen: diese machten nämlich nur
19 % des Bistu msbudgets aus. Dass die Frage
des Firmspenders so brisant geworden sei,

bedauert Generalvikar Casetti aus einem

Sakramentenpastoralen Interesse heraus.
Hinter den vielen Einzelfragen will er sehen,

was Prof. Schönborn in einem Interview als

«Ä7örwn,g,sprozess» bezeichnet hatte, wobei
Generalvikar Casetti sich allerdings nicht
mit den Einzelheiten von Prof. Schönborns
Erklärung zu identifizieren vermochte.

Sind die Detailfragen wirklich nur
Detailfragen?
Auf zahlreiche praktische und grund-

sätzliche Fragen angesprochen, antwortete
Generalvikar Casetti teils ins Grundsätzli-

che ausweichend, teils praktisch unverbind-
lieh. Das Zürcher Seelsorgerkapitel habe er
nicht einberufen, weil dieses nur eine bera-
tende Funktion und bei Personalentscheiden
überhaupt keine Entscheidungskompetenz
habe, und dies habe er zunächst den Deka-
nen auseinandersetzen wollen. Die unter-
schiedlichen Angaben über den Dialog zwi-
sehen Bischof Haas und Altgeneralvikar
Mattt sei eine Interpretationsfrage; die bei-
den hätten sich seit Jahren sehr gut gekannt,
und für Bischof Haas stand am Anfang eines

ein- bis zweistündigen Gesprächs fest, dass

eine Zusammenarbeit nicht denkbar sei,

während für Matt erst nachher plausibel
geworden sei, dass die Unvereinbarkeit bei-
der Positionen eine Zusammenarbeit verun-
möglichen würde.

Nachdrücklich bekräftigte Generalvikar
Casetti die Bereitschaft von Bischof Haas,
sich von Pfarreien einladen zu lassen und im
Gespräch auch auf die Sachfragen, auf die
heissen Eisen und die involvierten substan-
tiellen Glaubensfragen einzutreten. Auf die
Einrede, dieser Dialog sei schon seit zwei
Jahren versprochen, das Versprechen aber
noch nie eingelöst worden, antwortete Gene-
ralvikar Casetti, die jetzt zutage getretenen
Konflikte seien eben seit 10 bis 15 Jahren

Im Zusammenhang mit der von alt Bi-
schof Johannes Vonderach und Bischof
Wolfgang Haas ausgelösten Kirchenkrise
sind es vier Sätze, die mich immer wieder be-

schäftigen. Bevor ich sie wiedergebe und er-
läutere, möchte ich vorausschicken, dass

diese Zeilen keinem Ressentiment gegenüber
alt Bischof Johannes Vonderach entsprin-
gen, wohl aber Ausdruck einer ständig gros-
ser werdenden Skepsis gegenüber Bischof
Wolfgang Haas sind. Dem zurückgetretenen
Bischof Johannes fühle ich mich nicht nur
aus persönlichen Gründen zu Dank ver-
pflichtet (in Gesprächen durfte ich ihn im-
mer wieder als einfühlsam und wohlwollend
erleben), sondern vor allem auch weil er an
Pfingsten 1966 als erster der Schweizer Bi-
schöfe eine Diözesansynode ankündigte, um
das Zweite Vatikanische Konzil in seinem
Bistum umfassend in die Tat umzusetzen.

Als jedoch die gesamtschweizerisch in je-
dem Bistum durchgeführte Synode 72 ihre
eigene Dynamik entwickelte und Bischof Jo-

hannes führte, wohin er nicht wollte (vgl.
Joh. 21,20), scheint er vor dem eigenen Mut

kaschiert worden. Gegen den Vorwurf, Chur
pflege sich immer wieder auf einen Legalis-
mus zurückzuziehen, verteidigte General-
vikar Casetti das Recht als verlässliches Um-
gangsverfahren in schwierigen Situationen.
Bischof Haas habe in vielen Fragen eine an-
dere Sicht als die Mehrheit der hiesigen Seel-

sorger - Mehr- und Minderheiten sähen im
übrigen von Gegend zu Gegend anders aus -,
wolle diese aber nicht per Dekret durch-
drücken, sondern darüber einen Reflexions-

prozess in Gang setzen: in bezug auf Buss-

feiern (mit Generalabsolution), Institutio.
Wer mit Bischof Haas gesprochen habe, mo-
difiziere denn auch sein Urteil über ihn, er-
klärte Generalvikar Casetti wiederholt...

Von seiten der Journalisten wurde dage-

gen wiederholt nach konkreten Schritten ge-
fragt, die die blockierte Situation deblockie-

ren könnten, nach einer Vermittlung bei-

spielsweise der Bischofskonferenz, nach
konkreten Zeichen der Hoffnung. Christoph
Casetti wollte die Situation nicht so hoff-
nungslos sehen, weil die Bereitschaft vor-
handen sei, das Gespräch immer wieder zu
suchen, und vor allem weil in der christlichen
Botschaft ein Versöhnungspotential enthal-
ten sei.

Ro//

Angst bekommen zu haben. Infolgedessen
gewannen möglicherweise Leute Einfluss
auf ihn, die - um mit Paulus zu sprechen -
«sich eingeschlichen hatten, um die Freiheit,
die wir in Christus haben, argwöhnisch zu
beobachten» (Gal 2,4). Zur Zeit des Völker-
apostels war die Situation durch ein schuld-
haftes Verhalten von Kephas so brisant und
unerträglich geworden, dass ihm Paulus of-
fen entgegentrat (Gal 2,11) - aus Liebe zum
Evangelium und zur Kirche! Wer möchte
dies bezweifeln...

1. «Was Sie hier sehen, ist ja
keine absolute Monarchie»
So hatte Johannes XXIII. am 13. Juni

1960 zum jüdischen Historiker Jules Isaac
gesagt, als ihm dieser dem alttestamentli-
chen Bundesvolk auf den Nägeln brennende
Anliegen im Hinblick auf das Zweite Vatika-
nische Konzil vortrug.' Was in Chur ge-

' Vgl. LThK, Das Zweite Vatikanische Konzil
II, 407 (Sp. 1).

Der aktuelle Kommentar

Vier Sätze zur Churer Krise
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schehen ist, empfinde ich als einen Vorgang,
der einer absoluten Monarchie entspricht
und der Kirche Christi Jesu unwürdig ist.
Dabei habe ich volles Verständnis, dass Bi-
schof Wolfgang zu seinen engsten Mitnrhci-
tern und Stellvertretern Personen bestellt,
mit denen er harmonisch zusammenwirken
kann. Das muss aber auch und zuerst in um-
gekehrter Richtung gelten, nähmlich dass

ein Bistum einen Bischof erhält, der mit ZA/«

harmoniert. Und dies nicht nur deswegen,
weil eine solche Praxis «auch in vielen ande-

ren gesellschaftlichen Bereichen üblich und

ganz normal ist»-, sondern weil sie auch der
Goldenen Regel Jesu in der Bergpredigt ent-
spräche: «Alles, was ihr also von andern er-

wartet, das tut auch ihnen!» (Mt 7,12).

2. «Man muss Gott mehr gehorchen
als den Menschen (Apg 5,29)
Dies antworteten Simon Petrus und die

Apostel dem Hohenpriester vor versammel-
tem Hohen Rat, dem höchsten Regierungs-
kollegium des jüdischen Volkes. Sie spielten
sich nicht etwa als die neue Autorität im
Volke Gottes auf, der die bisherige nichts
mehr zu sagen hätte, sondern verwiesen auf
ihre grundlegende Verantwortung vor
GottP Solche Verantwortung vor Gott
schliesst sicher Gehorsam gegenüber mensch-

licher, also auch kirchlicher Autorität nicht
aus, sondern ein - sofern diese «Ohren hat»
zu hören, «was der Geist (in) den Gemeinden

sagt» (Offb 2,29; 3,6.13.22). Darf jedoch
Gehorsam erwarten, wer die Ohren vor der

zugleich vielfältigen und dennoch so weit-
gehend einmütigen Stimme des Volkes Got-
tes verschliesst? Und wenn er letzteres tut,
wird er nicht schlussendlich gar «als Kämp-
fer gegen Gott dastehen» (Apg 5,39)?

3. «Da riefen die Zwölf die ganze
Schar der Jünger zusammen» (Apg 6,2)

Die apostolische Kirche, zu der wir uns
im Grossen Symbolum bekennen, hat Kon-
flikte nicht autoritativ von oben nach unten
entschieden, sondern synodal durch das Zu-
sammenkommen der Betroffenen. Und
auch da, wo Paulus auf seine (nicht von
Menschen oder durch einen Menschen ver-
liehene) apostolische Autorität (vgl. Gal 1,1)

pocht, diktiert er nicht einfach, sondern ar-
gumentiert er. Müsste deshalb die durch die
Churer Ereignisse offenbar gewordene Kir-
chenkrise nicht auch «w/synoda/em (Peg be-

reinigt werden? Mit anderen Worten: Auf
Synoden sollten die Diözesen in offener An-
spräche und Abstimmung selber entschei-
den (können), auf welche Weise Bischöfe
und Weihbischöfe (mit und ohne Nachfolge-
recht) bestimmt werden, ob durch römische
Ernennung oder durch diözesane Wahl. Und
wenn sich ein Bistum entscheidet, seine

(Weih-)Bischöfe selber zu wählen, sollte der

Apostolische Stuhl diesen Beschluss mit der

Aufforderung sanktionieren: «Brüder, wählt
aus eurer Mitte... Männer von gutem Ruf
und voll Geist und Weisheit; ihnen werden
wir diese Aufgabe übertragen» (Apg 6,3)/

4. «Ordnet ein heiliges Fasten an,
ruft einen Gottesdienst aus!
Versammelt das Volk !» (Joel 2,15 f.)

Heuschreckenplage und Dürre waren
einst Anlass für diese Aufforderung an die
Einwohner Jerusalems und Judäas. Die zu-
tiefst gestörte «communio» im Bistum Chur
- müsste sie nicht Anlass für ein ei/cAans/Z-
scAesFas/e« sein (vgl. DS 1649)? So könnten
sich die im Dienste der Seelsorge Stehenden
und die Gläubigen beispielsweise monatlich
einmal an einem Sonntag statt zu einer Eu-
charistiefeier zu einem Bussgottesdienst ver-
sammeln. In diesem sollte immer wieder die
Bitte ertönen: «Hab Mitleid, Herr, mit dei-
nem Volk, und überlass dein Erbe nicht der
Schande, damit die Völker unsere Zeit-
genossen) nicht über uns spotten. Warum
soll man bei den Völkern sagen: Wo ist denn
ihr Gott? (Joel 2,17)

Tatsächlich: Es geht entscheidend um die
schwer beeinträchtigte G/aMAwM/-rf/gAe;Y un-
serer Kirche! Diese Wunde am Leib Christi
beginnt den kirchlichen Einsatz vieler zu
lähmen, veranlasst andere zum Austritt und
erstickt allenfalls aufkommendes Interesse

an der Frohbotschaft Jesu Christi. Paulus

trat seine zweite Missionsreise erst an, als der
Konflikt um die Beschneidung auf dem

«Apostelkonzil» nach «heftigem Streit»

(Apg 15,7) entschieden war. Es scheint, dass

ein schmerzlicher Prozess - aus Liebe zum

Müssen wir Katholiken uns nicht schä-

men, so in aller Öffentlichkeit («Gericht der

Ungerechten» «Gericht der Massenme-

dien», vgl. 1 Kor 6,1 ff.) zu streiten? Wem

nützt dieser Streit? Dem Gottesvolk, das

heute ohnehin fast nicht mehr weiss, was es

glauben soll? Man sagt, man müsse sich

wehren. Wo/ZA" wehrt man sich? Für den

Glauben oder für Rechte und Privilegien?
Wenn wir Katholiken nichts besseres wissen,
als auf wirkliche oder vermeintliche Fehler

mit noch grösseren Fehlern zu antworten -
zum Schaden der Glaubensgemeinschaft -,
dann müssen wir wohl den Vorwurf des

Apostels einstecken.
Die Massenmedien können uns doch

nicht helfen. Auch das Farb-Fernsehen malt

Evangelium und zur Kirche - unausweich-
lieh geworden ist. Dabei gilt es, die

zu/« Fvö«g<?//wm CAràzZ nach dem Vorbild
des (Gal!) in der Gemeinschaft mit
Pe/n« zu erhalten und zu vertiefen.-

PoAe/7 Prot//«»««

- Amtlicher Teil, Bistum Chur, Ernennungen,
in: SKZ 23 (1990) 357.

' Dieser Ergänzung bedarf meines Erachtens
die bedenkenswerte Predigt von J. Trütsch, Zwi-
sehen Auffahrt und Pfingsten, in: ebd. 351f. - Was

freilich den gerügten «Sakramentsboykott» be-

trifft, ist zu sagen, dass es bei der geplanten Mass-
nähme weniger um einen Boykott der FZ/vm/ng,
sondern vielmehr eines ganz bestimmten Firm-
s/te/tetere geht. Dieser wäre aber durchaus in der

Lage, wie ein jüngstes Beispiel (Turbenthal) zeigt,
einen andern Geistlichen mit der Firmspendung
zu betrauen. Nur sollte er dies bereits dann tun,
wenn Eltern - als Getaufte und Gefirmte immer-
hin mündige Christen - dies wünschen und nicht
erst aufgrund von (eindeutig und diskussionslos
zu verurteilenden) Bombendrohungen. Also nicht
aus Angst, sondern aus Anstand.

4 Dass es dabei auch zu Rücktritten, Nichtbe-
stätigungen oder gar Absetzungen kommen kann,
versteht sich für jene von selbst, die wissen, dass

das «auch in vielen andern gesellschaftlichen Be-

reichen üblich und ganz normal ist» (oben
Anm. 2).

- Haben wir genügend bedacht, dass wir Pe-

trus und Paulus nicht an zwei voneinander ge-
trennten Tagen, sondern an einem für beide ge-
meinsamen Fest feiern? Das hängt doch nicht zu-
letzt damit zusammen, dass gesetzestreues Juden-
t/«rf gesetzesfreies Heidenchristentum in unserer
katholischen Kirche Platz haben (sollten) wie
CIC-konforme und CIC-freie Kirchen. Wie an-
ders wäre denn can. 1 im CIC zu verstehen: «Die
Canones dieses Codex betreffen allein die lateini-
sehe Kirche».

in diesen Fragen nur schwarz/weiss und ver-
schärft so den Konflikt. Radio, Fernsehen
und übrige Medien spielen sich gerne als

Richter auf, obwohl sie gerade in diesen Fra-

gen Partei sind und oft einseitig berichten,
Gerüchte verbreiten, ja sogar verleumden
und verurteilen. Besonders schlimm sind
Halbwahrheiten und ungenaue Begriffe.
Man spricht und schreibt von «progressiv,
weltoffen, freiheitlich» oder dann von «kon-
servativ, rückständig, eingeengt». Es ist wie
ein Bild vom Ufer eines Bergsees, das im Ne-
bel aufgenommen wurde: Auf der einen
Seite harte, graue Felsen. Die farbigen Alpen
und herrlichen Gipfel bleiben hinter dem

Vorhang des Nebels verborgen. Auf der an-
dern Seite die scheinbar unendliche Weite

Für ein ernsthaftes Gespräch
statt oberflächlichen Streit



SKZ 29-30/1990

DER AKTUELLE KOMMENTAR

der Freiheit,' weil die Fläche des kleinen Was-

sers sich im Nebel verliert. Schwarz/weiss-
Malerei und vernebelte Begriffe wecken
Emotionen und verhärten die Fronten. Das

aber widerspricht dem Wesen und Auftrag
der Kirche, «Communio» zu sein.

Darum ist es höchste Zeit, dass sich gläu-
bige und kluge Männer und Frauen unserer
Kirche zusammentun, um zu überlegen,
«wohin die Reise eigentlich geht und wer da
wirklich mitfährt». Bischof Haas ist ja nur
Auslöser, nicht Ursache des Kampfes. Diese

liegt tiefer und könnte jederzeit auch bei an-
dern Gelegenheiten zu offenen Konflikten
führen. Die «Reflexions-Gruppe» müsste
die Klagen von links und rechts ernsthaft
aufgreifen und prüfen. Sie müsste Artikel
und Berichte, die von kirchlichen Mitarbei-
tern und Institutionen stammen oder über
kirchliche Fragen handeln, sammeln und
ordnen. Besonders wichtig wären dabei die

Blätter, die mit kirchlichem Steuer- und Op-
fergeld (Pfarrblätter, KIPA usw.) finanziert
werden, weil sie dadurch einen fast «offiziel-
len» Charakter erhalten. Aber auch die

Publikationen, die der Weiterbildung der

Laien, Theologen und Priester dienen, ver-
dienten Beachtung. Auch was an Demon-
strationen gesagt, gezeigt und getan wurde,
müsste genau analysiert werden. Durch sorg-
fältiges Nachfragen könnte man feststellen,
ob und wie weit sich die jeweiligen Veranstal-
ter und Teilnehmer mit den einzelnen zur
Schau gestellten Haltungen identifizierten.
Es müsste klar werden, was von der jeweili-
gen Mehrheit als repräsentativ und was als

Ausrutscher einzelner Demonstranten be-

trachtet wird. Ebenso wären die angewand-
ten Methoden genau zu prüfen und am
Evangelium zu messen. Die Wirkungen der
einzelnen Aktionen und Äusserungen auf
die eigenen Gruppen und auf die «Gegen-
seite» zeigten die « Früchte, an denen man sie

erkennen kann».
Die ausgewogen zusammengesetzte

Gruppe müsste im Licht des Neuen Testa-

mentes und des Konzils Bilanz ziehen und

Stellung beziehen. Sie würde im Dienst der
Einheit unseres Glaubens stehen. Es ist doch
ureigenste Aufgabe der Ortskirche, selber

für die Identität des Glaubens und der Kir-
che zu sorgen. Die Ortskirche könnte doch
selber geeignete und «menschliche» Metho-
den entwickeln, die - früher oder später -
auch Vorbild werden könnten für die römi-
sehe Glaubenskongregation. Dabei würden
die Ideen, die Dr. Walter Gut in seinem Bei-

trag «Politische Kultur in der Kirche» (SKZ
24/1990, S. 362 ff.) entwickelte, wertvolle
Dienste leisten. Beim Ausmass der gegen-
wärtigen Verunsicherung des «Gottesvol-
kes» im Glauben scheint mir diese Sache

dringend. Es verlassen ja Menschen unsere
Kirche auf beide Seiten hin: Konservative

sind in Gefahr, sich Sekten anzuschliessen,
und Progressive neigen dazu, vom Glauben
ganz wegzukommen oder sich esoterischen
oder andern «Welt »-Religionen anzuschlies-
sen.

Kirchenbilder kirchlicher Parteien
Aus dem grossen Themenfeld, mit dem

sich eine solche «Verständigungsgruppe» be-

fassen müsste, will ich hier nur folgende Ge-

danken anfügen. Man hört und liest: Es gehe

um verschiedene Kirchenbilder. Was heisst

das? Ist der alte Streit um Arius wieder ent-

brannt, der sich im 4. Jahrhundert wie ein

mächtiges Feuer ausbreitete und «sowohl Bi-
schöfe wie gläubiges Volk in zwei Lager ge-

trennt hatte, die sich so heftig befehdeten,
dass der christliche Bruderstreit bereits zum
Gegenstand des Witzes bei heidnischen Thea-

teraufführungen geworden war» (Hubert
Jedin, Handbuch der Kirchengeschichte

II /1, S. 18)? Damals ging es um das Geheim-

nis des Dreifaltigen Gottes. Geht es heute um
ähnliche Geistesströmungen auf der Ebene
der Kirchenbilder?

Wenn wir es uns leisten, die einzigartige
historische Stunde der radikalen Umwand-
lung Europas in Ost und West mit Streiten zu

verpassen, wenn wir vor lauter «progressiv

gegen konservativ» keine Zeit haben zum
Überlegen, was unsere Kirche für die innere

Erneuerung der Eidgenossenschaft tun
müsste, wenn wir soviel Kraft für das Pochen

auf Rechte (auch vorkonziliare) verwenden,
während das Volk immer mehr den Glauben
verliert, - dann muss es sich bei den Dif-
ferenzen um das Kirchenbild um Wesentli-
ches handeln. Darum die folgenden Fragen:

Sind die verschiedenen Kirchenbilder un-
vereinbar? Gehen ihre Differenzen über die

Bandbreite eines legitimen Pluralismus hin-
aus? Oder subjektiv gefragt: Kann ich im
Kirchenbild der Gegenpartei die katholische
Kirche erkennen? Kenne ich das Kirchenbild
der andern so gut, dass ich überhaupt ein Ur-
teil darüber wagen kann, oder beruht mein
Urteil auf Vorurteilen, auf verschleierten Be-

griffen und Vorstellungen? Ich will diesen

«Beichtspiegel» nicht weiterführen, obwohl
es keine Verständigung geben kann ohne die
ehrliche Überprüfung der eigenen Haltung
und Motivation.

Fragen lassen miissten sich alle
Zur «Bandbreite eines legitimen Pluralis-

mus» muss man die «Konservativen» fra-
gen: Gibt es überhaupt einen legitimen Plu-
ralismus? Ist nicht alles eindeutig festgelegt
in Dogmen und Vorschriften? Mit Si-
cherheit würden die Antworten sehr ver-
schieden und differenziert ausfallen und zei-

gen, dass es nicht einfach «die Konservati-

ven» gibt. Auch die «Einteilung» in: Konser-
vative - Erzkonservative - Rechtskonserva-
tive - Reaktionäre - Fundamentalisten
und wie die «Ehrentitel» alle heissen, hilft
nichts. Auch der Konservativste - sofern er

gläubiger Katholik ist - anerkennt den legiti-
men Pluralismus, wie er vom Neuen Testa-

ment bis zum II. Vatikanischen Konzil fest-

zustellen ist. Doch wird er dessen Grenzen,
die das Neue Testament und die alten Konzi-
lien im Kampf gegen die Irrlehren festgelegt
haben, betonen. Er darf aber nicht voreilig
jeden ungewohnten Gedanken als Häresie
verschreien und bei jedem unsympathischen
Autor mit Akribie dessen Unglauben bewei-

sen wollen. - Durch alle Jahrhunderte hin-
durch musste sich die Kirche auseinanderset-

zen mit der Frage der «Reinheit der Lehre»
und damit auch mit der legitimen Band-
breite des Pluralismus.

Das II. Vatikanische Konzil verzichtete
bewusst auf die alte zum Teil äusserst forma-
listische und heutige Menschen abstossende

Praxis von Verurteilungen. Diese Haltung
des Konzils führt aber zur Versuchung, über-

haupt keine verpflichtenden Glaubenswahr-
heiten anzuerkennen.

Darum die Frage an die «Progressiven»;
Gibt es überhaupt eine legitime Bandbreite
des Pluralismus, die man als gutgläubiger
Katholik nicht überschreiten darf? Dahinter
stehen noch andere Fragen, wie: Gibt es eine

Wahrheit? Gibt es eine Offenbarung, die den

Menschen verpflichtet? Gibt es eine wahre

Religion? Die Antworten auf diese Fra-

gen würden ebenfalls sehr verschieden aus-
fallen und zeigen, dass der Grossteil der

«Progressiven» durchaus innerhalb der
Wahrheit der Kirche lebt und die Grund-
lagen unserer Glaubensgemeinschaft aner-
kennt. Damit die Kirche nicht erstarrt und
menschenfremd wird, sind «Progressive»,
die das Evangelium immer wieder neu in die
Welt hineinsprechen und für die Nöte der

konkreten Zeit besonders sensibel sind, not-
wendig. Aber sie müssten nicht sogleich
Alarm schlagen und Ängste vor einer «Eis-
zeit» wecken, wenn das Lehramt Massnah-

men trifft, die der notwendigen Identität der
Lehre dienen. Die Reinheit der Lehre müsste
doch ihr Anliegen sein, auch wenn sie ihren
Schwerpunkt nicht dort sehen.

Mit gutem Willen und bei differenzierter
Betrachtung sollten die verschiedenen Kir-
chenbilder vereinbar sein. Voraussetzung ist

aber, dass man sich davor hütet, selber
Extrem-Positionen in die Welt hinaus zu ru-
fen und der Gegenseite die gegensätzlichen
Extrem-Positionen zu unterschieben. Diese

Selbstdisziplin müssten sich alle verantwort-
lieh Denkenden auferlegen. Das wäre ein we-
sentlicher Beitrag zur Communio, die ja
wohl das wichtigste Anliegen der Kirche un-
serer Tage ist. Wie Bischof Otto Wüst zu
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«Kirche 88» im Kanton Luzern schrieb,
wollen wir alle doch:

«Erneuerung des Glaubens - nicht neuen
Glauben,

Am Freitag, 29. Juni 1990, fand ein aus-
führliches Gespräch zwischen Bischof Wolf-

gang Haas und Regens Franz Annen über die

Zukunft des Priesterseminars St. Luzi in
Chur statt. Darin wurde deutlich, dass der

Bischof an seinem bereits bekannten Ziel
festhält, St. Luzi in ein «reines» Priesterse-
minar umzuwandeln, in dem Laientheolo-
gen/-innen nicht mehr wohnen dürfen. Da-
bei steht nicht zur Diskussion, dass an der

Theologischen Hochschule Chur, die vom
Heiligen Stuhl errichtet und vom Kanton
Graubünden staatlich anerkannt ist, weiter-
hin neben Priesteramtskandidaten auch

Laientheologen/-innen studieren dürfen.
Bischof Haas ist sich aber bewusst, dass die

Umstrukturierung des Seminars Verhand-

lungen mit den Betroffenen, mit diözesanen

Instanzen und im Rahmen der Bischofskon-
ferenz voraussetzt. Es ist über das Vorgehen
wie auch über personelle Frage zu sprechen.
Dass die bischöfliche Absicht mit der gegen-
wärtigen Seminarleitung nicht zu bewerk-

stelligen ist, war beiden Gesprächspartnern
klar.

Entfaltung des Glaubensschatzes - nicht
Bruch,

Einlassen auf die Nöte der Zeit - nicht
Anpassung.» MaxSy/Wg

Da die nötigen Gespräche und Vor-

kehrungen aber auf jeden Fall Zeit brau-

chen, sagte Bischof Haas zu, dass für das

kommende Studienjahr 1990/91 noch keine

Veränderungen vorgenommen werden. Die

bisherige Seminarleitung bleibt im Amt.
Laientheologen/-innen sind diesen Herbst
in St. Luzi weiterhin willkommen. Even-
tuelle Änderungen für ein späteres Jahr wer-
den rechtzeitig, das heisst mindestens ein

halbes Jahr vorher, bekanntgegeben.
Für die Zukunft des Seminars St. Luzi

wird es nun wichtig sein, dass ihm die Studie-
renden, die für die Seminargemeinschaft
zwischen künftigen Priestern und Laien-

theologen/-innen einstehen, nicht von sich

aus weglaufen, und dass es den zuständigen
Gesprächspartnern von Bischof Haas ge-

lingt, ihn von seinem Vorhaben einer Um-
strukturierung des Seminars St. Luzi abzu-

bringen. Die Seminarleitung und die Profes-

soren der Theologischen Hochschule Chur
setzen sich nach wie vor für die inzwischen
20 Jahre lang erprobte Seminarkonzeption
ein. P/zwz H nnen, Regens

Studentenvereins wollt ihr dazu beitragen,
christliche Normen und Werte zu verwirkli-
chen und so Zeugnis abzulegen. Darin
möchte ich euch bestärken, gegenseitig, für-
einander, aber auch für andere Zeugen des

Glaubens zu sein. Der hl. Paulus ermahnt
uns: «Hat einer die Gabe des Dienens, dann
diene er. Wer zum Lehren berufen ist, der

lehre; wer zum Trösten und Ermahnen be-

rufen ist, der tröste und ermahne» (Rom 12,

7-8).
Ihr seid Studenten und bereitet euch 1er-

nend und forschend auf euren Beruf vor
oder habt euer Studium bereits abgeschlos-
sen und steht im aktiven Berufsleben. Gross

sind die Herausforderungen an den mensch-
liehen Geist und für vielfältige Probleme der

heutigen Gesellschaft gilt es Lösungen zu su-
chen. Diese Probleme werden aber nur gelöst
werden können, wenn der Schöpfer und Er-
halter der Welt nicht ausgeklammert wird.
Menschliches Forschen und Lernen wird nur
dann fruchtbar sein, wenn es vom Geist Got-
tes getragen wird. In der Gemeinschaft der
Glaubenden lernend und forschend die Welt

zu begreifen versuchen lässt wesentliches

nicht aus dem Blick kommen: dass Gott der
Herr dieser Welt ist.

Unser Herr ermahnt uns auch: «Was

nützt es einem Menschen, wenn er die ganze
Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert
und Schaden nimmt» (Lk 9,25)? Es gilt sich

immer wieder daran zu erinnern, dass beruf-
licher Erfolg und Karriere nicht die Grund-
bestimmung des Menschen sind. Der Wert
des Menschen ist schon allein dadurch gege-
ben, dass er Geschöpf Gottes ist. Und dieser
Wert ist unüberbietbar.

In diesen Tagen vor Pfingsten erbitte ich
euch die Gaben des Heiligen Geistes und er-
teile euch und euren Lieben in der Heimat
von Herzen meinen Apostolischen Segen.

Dokumentation

Die Zukunft des Priesterseminars St. Luzi, Chur

Mitverantwortung für die Kirche

JFürA/'e«i/ nfes Powsewwars efes ScAwe/-
zeràcAe« S/Möfe«/e«ve/-ew5 /ScAnA/L) vow
79.-22. Ma/ vwirt/e/i «M/tg/Zer/cr t/nef
Fretwfife» t/es- ScAwS/F am 27. Mûr/ vo/7

Pa/w7 ,/oAanaes Patt/ 7/. ewp/a/tge«. ße/ c7/e-

5er Ge/ege«Ae// A/e/Z er /o/gent/e HnspracAe.

Liebe Mitglieder und Freunde des

Schweizerischen Studentenvereins

Mein herzlicher Willkommensgruss gilt
euch allen in der Ewigen Stadt. Ihr habt mit
eurem Romaufenthalt ein Seminar zum
Thema «Die Kirche an der Jahrtausend-
wende» verbunden. Damit bringt ihr zum
Ausdruck, dass euch die Kirche und eure
Mitverantwortung für die Kirche ein Anlie-
gen sind. Das «sentire cum Ecclesia» darf

sich nicht in ortskirchlichen Grabenkämpfen
verzetteln, sondern muss bewusst die gros-
sen künftigen Aufgaben im Zusammenhang
mit der Rechristianisierung Europas im
Auge haben. Euer Engagement kann sich da-
bei gut an jenem Erbe der Kirche orientieren,
das in euren Statuten zitiert wird. Helft mit,
dass das grosse Erbe kirchlicher Lehrver-
kündigung in eurem Heimatland erhalten
bleibt und gestärkt wird.

Ihr seid nämlich dazu berufen, in der reli-
giösen Erziehung an den Schulen, in der
Ausbildung für die pastoralen Dienste in eu-
ren Diözesen, im täglichen Leben eurer Ge-
meinden den kirchlichen Glauben wachzu-
halten und zu stützen. Euer Verbindungsle-
ben möge dafür ein sichtbares Zeichen und
Beispiel sein. Auch in der Gemeinschaft des

Corrigenda
K. J

«Haben Tiere
Rechte?»

Im Beitrag von Hans Jürgen Münk (Nr.
27-28) ist ein störender Fehler stehen geblie-
ben. Seite 416, mittlere Spalte, 16. Zeile von
unten muss der erste Satz lauten: «Der Ge-
danke der Mitgeschöpflichkeit entzieht dem

Art-Egoismus und radikalen Formen des

Speziesismus den Boden...»



Amtlicher Teil

SKZ 29-30/1990

AMTLICHER TEIL

Bistümer
der deutschsprachigen
Schweiz

Sitzung der Ordinarienkonferenz mit
den Jugendverbänden (OKJV) vom
20. Juni 1990

An ihrer Sitzung hielten die Vertreter der
katholischen Jugendverbände und der bi-
schöflichen Ordinariate der deutschen
Schweiz selbstkritisch Rückschau auf das

Gespräch mit einigen Autoren des Buches

«Eines Tages kam mir die Kirche abhanden»

vom 14. März 1990.

Allgemein wurde bedauert, dass dieses

Gespräch missglückt ist. Vertreter der Ju-
gendverbände und der Ordinariate fühlten
sich missverstanden. Alle haben gespürt,
dass ein solch heikles Gespräch mehr Vorbe-

reitung, Zeit und Sorgfalt erfordert, damit
die vorhandenen schlechten Erfahrungen,
Verletzungen und Vorurteile aufgearbeitet
werden können.

Die Jugendvertreter möchten in einem
Brief an die Ordinariate ihre Enttäuschung
und Besorgnis über die Bischofsernennung
im Bistum Chur ausdrücken. Dabei vermis-
sen sie schmerzlich die Rücksichtnahme auf
ernsthafte und engagierte Seelsorger und
Christen. Ein solches Übergehen berechtig-
ter Mitsprache und Erwartungen schadet der
Kirche sehr. Die Jugendvertreter wünschen
eine stets gesprächsbereite Kirche, wie sie

diese an den OKJV-Sitzungen erleben dür-
fen. Daher freuen sie sich auf den Ausspra-
chetag mit den Bischöfen und Ordinariats-
Vertretern am 13. November 1990, der dem
Thema «Weitergabe des Glaubens an die Ju-
gend durch die Jugend» gewidmet wird.

Hausgebet im Advent 1990

«Unterwegs von Nazareth nach Bethle-
hem» ist das Thema des Hausgebetes, das
die interdiözesane Arbeitsgruppe unter der

Leitung von Oswald Krienbühl, Zürich, für
den Advent 1990 erarbeitet. Josef und Maria
sind «unterwegs». Die Adventszeit lädt ein,
sich ihnen anzuschliessen, ihr Gespräch mit-
zuverfolgen und mit ihnen selber ins Ge-

spräch zu kommen. Das Gespräch kreist um
Frauen und Männer aus der Bibel, denen

Gott viel bedeutet. Gebete und Impulse zum
Tun regen an, die biblischen Inhalte in die

heutige Zeit umzusetzen.

Die sehr bewährte grafische Gestaltung,
eine Kindergeschichte, eine Bastelanleitung
für Kinder, Lieder und Anregungen zum Ge-

brauch des Hausgebetes nehmen die bisheri-

gen guten Erfahrungen mit dieser bedeutsa-

men pastoralen Hilfe auf.
Mitte Oktober werden Vorausexemplare

mit Bestellunterlagen zugesandt an alle Seel-

sorger und Seelsorgerinnen, an die Präsiden-

tinnen der Frauen- und Müttergemeinschaf-
ten sowie an die Katechetinnen und Kateche-

ten.

Bistum Basel

Ernennungen
Der Bischof von Basel, Dr. Otto Wüst,

hat zum Kantonaldekan des Kantons Aar-

gau ernannt: Herrn Dekan JPrws Pete/-

Sc/tm/z//, Pfarrer in Berikon.
Der Amtsantritt des neuen Kantonalde-

kans ist auf den 1. Oktober 1990 festgesetzt.
Herr Dekan Hans Peter Schmidt tritt die

Nachfolge von Herrn Kantonaldekan Ar-
nold Helbling an, der dieses Amt seit 1976

versehen hat.
Anton Cat/oAc/t
Generalvikar

Der Bischof von Basel, Dr. Otto Wüst,
hat Herrn AJn'ö« AcLennMnn-KMonen, Pa-

storalassistent in Baden, auf den 1. Novem-
ber 1990 in die Diözesane Fortbildung beru-
fen. Im Verlaufe des Jahres 1991 wird er die

Leitung der Fortbildung übernehmen.

Basler Katechetische Kommission
(BKK)
Am 16. August 1990 wird unter anderem

behandelt:

- Fragen der Firmpastoral im Zusam-
menhang mit dem Vernehmlassungsverfah-
ren «Firmalter im Bistum Basel»;

- eventuelles Treffen der Katechetischen
Kommission mit den Räten der hauptamtli-
chen Seelsorger;

- zweite katechetische Phänomena
«Rund um den Hallwilersee» vom 3. Sep-

tember 1990.

Anregungen können gerichtet werden an
die Mitglieder der BKK oder an das Pastoral-

amt, 4501 Solothurn.
Jörg 7ro/Ywa«M

Präsident BKK

Diakonatsweihen
Am Mittwoch, 4. Juli 1990, weihte Mgr.

Dr. Joseph Candolfi, Weihbischof des Bis-

turns Basel, in der Basilika U. L. Frau zu Ma-
riastein zum Diakon:

Fr. Gregor /m/to/z OSB.

Am Donnerstag, 5. Juli 1990, weihte

Mgr. Martin Gächter, Weihbischof des Bis-

turns Basel, in der Marien-Kapelle der Kom-
munität St. Raphael in Freiburg zum Dia-
kon:

Fr. Franpo« Poss/er S. M.
ßAc/tö/ßc/te Azznz/e/

2. Phanomena am Hallwilersee
am 3. September 1990, 9.30 bis
ca. 17.00 Uhr
Die Basler Katechetische Kommission

lädt alle religionspädagogisch interessierten
Katechetinnen und Katecheten, Priester,
Lehrer, Jugendarbeiter und andere herzlich
zu diesem Erlebnistag ein.

Die ßröyymotg findet um 9.30 Uhr vor
dem Schloss Hallwil statt, wo alle Besucher
das Tagesprogramm erhalten sowie die er-
sten katechetischen Impulse zum Entdecken
und Mitmachen einladen. Anschliessend
werden wir in kleinen Gruppen eine ca.

2>/2Stündige Wanderung mit Mittagsrast am
Seeufer entlang unternehmen.

Der Nachmittag wird mit vielen kateche-
tischen Impulsen rund um die Pfarrkirche in
Aesch von den einzelnen Arbeitsstellen ge-
staltet werden. Um 17.30 Uhr können die
Teilnehmer entweder mit einem Schiff nach

Seengen zum Ausgangsort zurückfahren
oder sich dort abholen lassen.

ß/Ae w/7brwge/r
Wir bitten alle Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer eines von den persönlichen «Heilig-
tümern» mitzubringen, das ihnen auf ihrem
religiösen Lebensweg wichtig geworden ist.

Wir werden damit eine kleine Ausstellung
arrangieren. Bitte befestigen Sie an Ihrem
Gegenstand einen Informationszettel, mit
einigen Verständnishinweisen, warum Ihnen
dieser Gegenstand wertvoll geworden ist. Sie

können Ihr mitgebrachtes kleines «Heilig-
tum» am Abend wieder mit nach Hause
nehmen.

AwneMung;
Wir bitten Sie wegen der Reservation für

das Mittagessen sich bis Mitte August bei Ih-
rer Katechetischen Arbeitsstelle anzumel-
den.

Die Phänomena findet bei jeder Witte-
rung statt. Bitte Regenschutz nicht ver-

gessen.
Auskünfte erteilen die Leiter der kanto-

nalen Arbeitsstellen für Religionsunterricht
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des Bistums Basel oder das Pastoralamt des

Bistums Basel, Telefon 065-23 28 11.

Die Basler Katechetische Kommission
hofft auf viele kleine Ermutigungen für viele
katechetisch Tätige.

H//red //ö/7er
Solothurn, 4. Juli 1990

Im Herrn verschieden
Lwr/vWg 7«go/d, P/«rre.S7gnö/,

So/o/Lwr«

Ludwig Ingold wurde am 21. März 1907

in Subingen geboren und am 7. Juli 1935

zum Priester geweiht. Nach seinem Vikariat
in Oberdorf (SO) (1935-1940) wirkte er von
1940-1986 als Pfarrer von Herbetswil. Seit
1986 lebte er im Ruhestand in Solothurn. Er
starb am 8. Juli 1990 und wurde am 11. Juli
1990 in Subingen beerdigt.

Bistum Chur

Ausschreibungen
Infolge Demission des bisherigen Amts-

inhabers wird die Pfarrei L>ege« zur Wieder-
besetzung ausgeschrieben. Interessenten

mögen sich melden bis zum 15. August 1990

beim Bischofsrat der Diözese Chur, Hof 19,

7000 Chur.
Infolge Demission des bisherigen Amts-

inhabers wird die Pfarrei 7l(rLe«//w/ zur
Wiederbesetzung ausgeschrieben. Interes-
senten mögen sich melden bis zum 15. Au-
gust 1990 beim Bischofsrat der Diözese

Chur, Hof 19, 7000 Chur.
Infolge Demission des bisherigen Amts-

inhabers auf den 31. Dezember 1990 wird das

Pfarrvikariat Fo/tonde« zur Wiederbe-
Setzung ausgeschrieben. Interessenten mö-
gen sich melden bis zum 15. August 1990

beim Bischofsrat der Diözese Chur, Hof 19,

7000 Chur.

Information
Wir bitten Sie davon Kenntnis zu neh-

men, dass wir ab 3. Juli 1990 auf unserer
Kanzlei ein Telefax-Gerät in Betrieb haben.
Unsere Telefax-Nummer ist: 05/-27 5740.

Mit vorzüglicher Hochachtung und
freundlichen Grüssen.

ß/sc/2ö/7/c/;e A"ö«c/e/ CLt/r

Im Herrn verschieden

ßapds/ ZacLar/av ZscAwor,

/m Fzdzes/awd, Âzwo/hLz«', a// Landes-
v/Lar PL, ScLaan (FLJ
Der Verstorbene wurde am 17. Februar

1896 in Sargans geboren und am 16. Juli 1922

in Chur zum Priester geweiht. Er war tätig
als Vikar in Sarnen (1922-1926), als Pfarr-
helfer in Sarnen (1926-1933), als Pfarrer in
Schaan (FL) (1933-1965) und als Pfarrvikar
in Planken (FL) (1965-1983). Er starb am
7. Juli 1990 in Schaan (FL) und wurde am
9. Juli 1990 daselbst beerdigt.

doLann /zz/z'zzs Card/e«/, Sp/rdwa/
/Ißers/je/w S. C/aa, C«rag//a
Der Verstorbene wurde am 25. November

1915 in Chur geboren und am 7. Juli 1940 in
Chur zum Priester geweiht. Er war tätig als

Vikar in Zürich, Erlöser (1940-1943), als

Pfarrer in Andiast (1943-1953), als Pfarrer in
Alvaneu (1953-1964), als Pfarrer in Disentis
(1964-1981), als Spiritual und Résignât in

Curaglia (1981-1990) und Provisor in Cura-
glia (1985-1988). Er starb am 8. Juli 1990 in

Curaglia und wurde am 11. Juli 1990 in Di-
sentis beerdigt.

An alle SeeIsorger/-innen
im Kanton Zürich
Liebe Mitbrüder im Priesteramt, sehr

geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
kirchlichen Dienst!

Den Beschlüssen der Bischofskonferenz
folgend, war und bin ich gewillt, nach besten

Kräften das Gespräch mit den Gläubigen der
Diözese zu suchen, um gemeinsam zu jener
Besonnenheit zu gelangen, die unser Bistum
gegenwärtig so nötig hat. Verschiedenen
Pfarreiräten des Kantons, die mir im Zusam-
menhang mit dem Generalvikarwechsel ge-
schrieben haben, machte ich ein konkretes

Angebot: «Es würde mich sehr freuen, bald
in den verschiedenen Pfarreien und Gemein-
den des Kantons Zürich einige Tage zu ver-
bringen. Ich möchte nicht protokollarische
Pastoralbesuche abstatten, sondern wäh-
rend ein paar Tagen, als einer von Ihnen, das

tägliche Leben der einzelnen Gemeinden tei-
len und erleben, und zwar aus nächster
Nähe. In dieser Schule hoffe ich, besser zu

lernen, wie ich meine Hirtensorge für die Di-
özese Chur und insbesondere für den Kan-
ton Zürich wahrnehmen kann. Ich warte

gerne auf Ihre Einladung.»
Wie Sie aus der beiliegenden Erklärung

entnehmen können, habe ich der Synode
und der Zentralkommission ebenfalls meine
Bereitschaft zum Gespräch und zur Zusam-
menarbeit erklärt. Die nun eingetretene
Reaktion ist sehr bedauerlich.

Alle Beteiligten im Kanton Zürich habe
ich gebeten, die Arbeit des neuen Generalvi-
kars in der momentan schwierigen Situation
zu erleichtern. Leider ist gerade das Gegen-
teil geschehen. Auch heute hoffe ich immer
noch, dass annehmbare Lösungen gefunden
werden können.

Wegen der jetzigen Situation, vor allem
aber damit die Gläubigen hinsichtlich ihres

geistlichen Wohles nicht unter dieser leiden

müssen, ist es meine Pflicht zu ermöglichen,
dass der Generalvikar für den Kanton Zürich
trotz allen erschwerenden Umständen sein

Amt auf wirksame Weise ausüben kann. Ge-

neralvikar Casetti wird regelmässig in Zü-
rieh sein, um mit den Pfarreien und Seelsor-

gern/-innen die vorhandenen Anliegen zu
behandeln. Bis eine geeignete Lösung gefun-
den werden kann, ist die Adresse des Gene-

ralvikariats für alle amtlichen Angelegen-
heiten beim Ordinariat Chur: Generalvikar
C. Casetti, Hof 19, 7000 Chur, Telefon
081-22 23 12.

Für alle üblichen Geschäfte: Personal-

fragen, Dispenswesen (Eheangelegenheiten
usw.), Erteilung von Jurisdiktionen, kirchli-
ches Stiftungswesen, Fragen der Kategorial-
seelsorge, Urkunden, Messstiftungen, usw.

wenden Sie sich bitte an die neue Adresse.

Die neue Regelung tritt ab sofort in
Kraft. Es erlöschen somit alle möglichen de-

legierten und subdelegierten Vollmachten,
die im Amtsbereich des bisherigen Zürcher
Generalvikariates noch von früher vorhan-
den sein könnten.

Abschliessend möchte ich Sie noch ein-
mal bitten, mit Generalvikar Casetti im In-
teresse einer guten Seelsorge zusammenzu-
arbeiten. Gleichzeitig ersuche ich Sie, die

beigelegte Erklärung gebührend zu beachten

und sich entsprechend zu verhalten.
Indem ich Ihnen für Ihren seelsorglichen

Dienst danke, verbleibe ich mit bischöfli-
chem Segen und Gruss.

+ ILo//gö«g //aas
Bischof von Chur

Erklärung und Stellungnahme des

Bischofs von Chur im Zusammenhang
mit den Beschlüssen der Römisch-
Katholischen Synode des Kantons
Zürich vom 28. Juni 1990 und mit den

daraus folgenden Entscheidungen
1.

Wie ich schon gelegentlich äusserte, habe
ich prinzipiell nichts gegen die Errichtung ei-

nes Bistums Zürich, wie mein Vorgänger
Msgr. Johannes Vonderach grunsätzlich
nichts dagegen hatte.

Wenn für eine wirksamere seelsorgliche
Betreuung der Gläubigen eine neue Eintei-
lung der Bistümer in der Schweiz vorteilhaft
sein würde - im Sinne der Anregung und
Empfehlung des II. Vatikanischen Konzils
(vgl. CD 22-24) -, ist ein solches Vorgehen
sicherlich zu begrüssen und zu unterstützen.

Das Ziel einer neuen Einteilung der Bis-
tümer und somit der Errichtung eines Bis-

turns Zürich darf im Grunde nur ein einziges
sein: ein grössere pastorale Wirksamkeit zu
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erreichen, der «salus animarum» besser die-

nen zu können.
Solange es in Zürich nicht zu einer kirch-

liehen Neubesinnung kommt, ist die Errich-
tung eines Bistums Zürich jedoch verfrüht;
und zwar verfrüht, weil die Zürcher Instan-
zen gerade das nicht wollen, was mit der Er-
richtung sicher geschehen würde. Denn diese

scheinen im Grunde eine Unabhängigkeit
und ein Mitbestimmungsrecht zu wünschen,
die im Rahmen der universellen Kirche
schwer vorstellbar sind.

Es braucht eine gewisse Zeit des Nach-
denkens, des Dialogs und der Vertiefung
über wesentliche Themen des Glaubens und
insbesondere der Ekklesiologie, damit die

nötigen und günstigen Voraussetzungen für
die Errichtung eines Bistums Zürich ge-
schaffen werden.

Wenn die ekklesiologischen und glau-
bensmässigen sowie die gesellschaftlichen
Voraussetzungen vorhanden sein werden,
wird es sicher nicht schwierig sein, eine ge-
eignete Lösung für die Errichtung eines Bis-

turns Zürich zu finden.

2.

Es ist sehr begreiflich, dass der Wechsel

von Dr. Gebhard Matt, mit dem viele in Zü-
rieh während zehn Jahren gut zusammenge-
arbeitet haben, schwergefallen ist. In der Tat
bestreitet auch niemand seine Verdienste
und Fähigkeiten. Ich möchte an dieser Stelle
nochmals betonen, dass die Entscheidung in
keiner Weise als Brüskierung, Beleidigung
oder Verletzung von irgend jemandem ge-
meint war. Ich habe Herr Dr. Matt person-
lieh und auch öffentlich meinen besten Dank
ausgesprochen für all seine aufrichtigen Be-

mühungen und seine geleistete seelsorgliche
Arbeit. Gleichzeitig habe ich ihn gebeten,
eine neue seelsorgliche Aufgabe in unserem
Bistum zu übernehmen, und ihm konkrete
Möglichkeiten angeboten.

Wie inzwischen auch öffentlich bekannt
geworden ist, bestehen zwischen Dr. Matt
und mir Unterschiede in Auffassungen be-

züglich verschiedener theologischer und

seelsorglicher Fragen. Zudem hat ihm meine

Bischofsernennung von Anfang an grosse
Mühe gemacht. Nach einer eingehenden
Aussprache kamen wir beide zur Überzeu-

gung, dass von ihm nicht zu verlangen war,
mein unmittelbarer Mitarbeiter und Stellver-

treter als Generalvikar zu sein. Aufgrund al-
1er dieser Umstände kann man gut verste-

hen, dass eine Wiedereinsetzung von Dr.

Matt als Generalvikar keine Lösung für die

vorhandenen Schwierigkeiten bringen
würde.

Die Mitglieder des Bischofsrates dürfen
verschiedene Meinungen haben, aus ver-
schiedenen theologischen Schulen und Strö-

mungen kommen und auch charakterlich

sehr verschieden sein. Dies ist sicher sogar
nötig und wünschenswert. Wenn man es ob-

jektiv und ruhig betrachtet, ist dies beim jet-
zigen Bischofsrat durchaus der Fall, entge-
gen der Behauptungen, wie sie in manchen
Kreisen geäussert werden. Es darf aber nicht
Spannungen und Missverständnisse zwi-
sehen dem Bischof und seinen engsten Mit-
arbeitern bei der Vorstellung und Wahrneh-

mung der diözesanen Hirtenaufgabe geben,
weil diese sich dann schliesslich ungünstig
für das Wohl der Gläubigen auswirken wür-
den. Somit ist eine offene, vitale und dyna-
mische Harmonie aus pastoralen Gründen
notwendig.

Ich bin der erste, der die Tatsache be-

dauert, dass die Ernennung von Herrn Chri-
stoph Casetti zum Generalvikar von Zürich
zuerst in den Medien bekannt wurde. Wie die

Mitglieder des Priesterrates persönlich fest-

stellen konnten, war es gerade meine Ab-
sieht, zuallererst diese selbst am Mittwoch
(30. Mai) über die Ernennung der neuen Ge-

neralvikare zu informieren. Leider fand
dann am Vorabend jene live übertragene
Fernsehsendung statt, bei der Herr Casetti
daraufhin angesprochen wurde und dann
natürlich nicht die Unwahrheit sagen
konnte; solches wäre im nachhinein noch
viel schlechter aufgenommen worden.

3.

Die römisch-katholische Körperschaft
des Kantons Zürich «anerkennt und unter-
stützt die zuständigen Organe in Pfarreien
und Zh'öc&se öe/ r/e/' £y/t7//wng r/er Ar/zc/j/f-

c/zen H«/ga5e/î» (vgl. Ingress der Kirchen-
Ordnung vom 28. November 1982). «Sie

schafft auf ihrem Gebiet die äusseren Vor-

aussetzungen für die Entfaltung des religiös-
kirchlichen Lebens... Sie finanziert die

kirchliche Verwaltung und andere kirchliche
Institutionen» (vgl. Art. 3, ebd.). Die Zür-
eher Synode als Organ der Körperschaft ist

verpflichtet, dieser Zielsetzung zu entspre-
chen und ihr treu zu bleiben. Folglich darf
die Synode die Amtstätigkeit des Generalvi-
kars für den Kanton Zürich nicht erschweren
oder gar behindern, sondern muss diese er-

möglichen, zumal im Ingress der Kirchen-
Ordnung ausdrücklich auf das katholische
Kirchenrecht Bezug genommen wird.

So betrachtet, müssen die Beschlüsse der

Synode bezüglich des Zürcher Generalvikars
als unvereinbar mit den Grundsätzen der

Kirchenordnung angesehen werden.

4.

Es würde nur weitere Unklarheiten
schaffen und die Verwirrung noch vergrös-
sern, wenn man überdies zuliesse, dass das

Zürcher Seelsorgekapitel sich mit der Frage
der Akzeptanz des Generalvikars befasste.

Nach der kirchlichen Ordnung ist es eindeu-

tig, dass die Ernennung eines Generalvikars
nicht in die Kompetenz solcher Gremien fällt
und auch nicht einer nachträglichen Zustim-
mung bedarf. In diesem Zusammenhang ist

es hilfreich, Folgendes mitzubedenken: Als
kurz nach dem Konzil Papst Paul VI. die Er-

richtung von diözesanen Priesterräten an-
ordnete, wurde ausdrücklich festgehalten,
dass diese sich nicht mit Ernennungen befas-

sen dürfen.

5.

Auf diesem Hintergrund hat Generalvi-
kar Christoph Casetti zu Recht die Absicht
gehabt, möglichst bald nach der Sitzung der

Synode eine Zusammenkunft des Vorstan-
des des Seelsorgekapitels anzuberaumen,
um das weitere Vorgehen zu besprechen. Er
wollte damit vermeiden, dass eine Versamm-

lung des Seelsorgekapitels - die er allein als

Vorsitzender einberufen kann - ein Traktan-
dum behandelt, für das dieses Gremium
nicht zuständig ist und von der Synode nicht
zuständig gemacht werden kann.

Leider haben die Dekane - wie der Gene-
ralvikar vom dienstältesten Dekan erfahren
hat - die erwähnte Vorstandssitzung des Ka-

pitels nicht gewollt, sondern beschlossen,
einzelne Dekanatsversammlungen gleichzei-
tig am selben Ort einzuberufen.

6.

Ich muss hier feststellen, dass auch eine
solche Versammlung von Dekanaten keine

Kompetenz für die Behandlung einer sol-
chen Fragestellung besitzt. Wenn eine solche

Versammlung tatsächlich stattfindet, ist dies

zu bedauern. Allfällige Beschlüsse würden
keine Rechtsverbindlichkeit besitzen.

7.

Es war sehr schade, dass die Zentralkom-
mission und die Zürcher Synode nicht das

Gespräch und den Dialog gesucht haben, be-

vor solche Schritte unternommen wurden.
Ich habe es bereits vor einigen Wochen ver-
sucht. In einem Brief vom 8. Juni 1990

schrieb ich der Zentralkommission: «Auf
Ihre Anträge an die Synode, über die Sie

mich in Kenntnis gesetzt haben, möchte ich
hier nicht im einzelnen eingehen. Die derzei-

tige Lage lädt uns alle dazu ein, uns in der
nächsten Zeit erneut auf den grundsätzli-
chen Sinn und Zweck der Zürcher Synode
und der Zentralkommission zu besinnen.
Diese Organe müssen ja naturnotwendig im
Zusammenhang mit dem Hirtenamt der ka-
tholischen Kirche gesehen werden und auch
so wirken. Diese Beziehung gehört wesent-
lieh zu deren Identität im kirchlichen Leben.

Ich hoffe vertrauensvoll, dass wir nach
dieser momentan sehr schwierigen Zeit die
Situation klären und entspannen können,
um uns gemeinsam unserer einzig entschei-
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denden Aufgabe zu widmen, die sich auf das

Wohl aller Gläubigen bezieht.»
Am selben Tag teilte ich Folgendes der

Synode mit: «Ich hoffe sehr, Sie werden mit
der Zeit feststellen, dass in allen Dekanaten
des Kantons das Vertrauen in Generalvikar
Casetti dank seines Einfühlungsvermögens
und seines ausgewogenen Wirkens wächst.
Auch gebe ich der Hoffnung Ausdruck, dass

die römisch-katholische Synode des Kan-
tons Zürich durch die Wahrnehmung ihrer
spezifischen Aufgabe sich weiterhin für das

Wohl des kirchlichen Lebens einsetzen wird.
In diesem Sinne würde ich einen offenen
Dialog und eine konstruktive Zusammenar-
beit wie vorher sehr begrüssen.»

Auch den Dekanen des Kantons Zürich
erklärte ich meine Bereitschaft zur Zusam-
menarbeit: «Wie ich schon in der letzten Sit-

zung des Priesterrates gesagt habe, bin ich
ernsthaft bereit, alle konkreten Vorschläge,
die Sie mir zum Zweck einer wirksamen pa-
storalen Arbeit unterbreiten, sorgfältig in
Erwägung zu ziehen. Dies gilt für sämtliche
Seelsorger/-innen der Diözese.»

Ich bekam auf meine Briefe keine Ant-
wort, nur jetzt die getroffenen Beschlüsse:

Druck ausübende Massnahmen und Geld-

Sperrungen.

In diesem Augenblick möchte ich zum
Schluss an die Erklärung der Bischofskonfe-
renz erinnern: «Zum Leben der Kirche gehö-
ren das gegenseitige Gespräch und die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit. Die innere
Bereitschaft dazu ist eine unaufgebbare Vor-

aussetzung für die Einheit der Kirche. Das

Gespräch und die Zusammenarbeit dürfen
von keiner Seite verweigert werden und sol-
len auch bei Schwierigkeiten nicht abgebro-
chen werden. Das gilt in besonderer Weise

von den Priestern in ihrem Verhältnis zum
Bischof.»

Nach Beratung in der heutigen Sitzung
des Bischofsrates habe ich mich entschlos-

sen, diese Erklärung zu veröffentlichen.

7000 Chur, den 29. Juni 1990

+ JPo//go/7g //aas
Bischof von Chur

ren bestätigt, welches die heroischen Tugen-
den der Dienerin Gottes, Marguerite Bays,

aus Siviriez (1815-1879) anerkennt. Hiermit
findet die aufwendige Untersuchung ein

Ende, welche in unserem Bistum zwischen
1927 und 1955 geführt wurde, mit dem Ziel,
zahlreiche Zeugnisse der fortwährenden
Treue zu ihrer Taufe jener Frau zu sammeln,
welche heute mit Recht Ehrwürdige genannt
werden kann. Ich möchte Pater Humbert-
Thomas Conus, O. P, der seit 1979 Postula-
tor des Verfahrens ist, meinen aufrichtigen
Dank aussprechen. Meine Anerkennung
geht auch an all jene, die an dieser Aufgabe
mitgewirkt haben, den ersten Schritt des

Selig- und Heiligsprechungsverfahrens von
Marguerite Bays zu verwirklichen.

Dafür benötigt dieselbe Kongregation
noch die Anerkennung eines Wunders, wel-
ches der Fürbitte dieser Dienerin Gottes zu-
gesprochen wird. Eine Untersuchung wurde
bereits in diesem Sinne zwischen 1987 und
1988 durchgeführt.

Ich lade alle Gläubigen, besonders jene
aus unserem Bistum ein, im Gebet die bal-
dige Seligsprechung von «Goton de la Pier-
raz» zu erbitten, die eine bescheidene

Schneiderin, eine Frau aus dem Freiburger-
lande war, die uns heutzutage daran erin-
nert, dass das Gebet und die Nächstenliebe
das Geheimnis eines wahren irdischen
Glücks ist, da Gott die Kleinen erhöht.

Freiburg, den 11. Juli 1990

+ P/erre Ma/we
Bischof von Lausanne, Genf und Freiburg

Bistum Sitten

Priesterweihen
Am Dreifaltigkeitssonntag hat Bischof

Heinrich Schwery in der Sittener Kathedrale
drei Diakone zu Priestern geweiht:

ßraoo Grat//- aus Brig,
P/cAoM LeAne/' aus Bürchen,
Dom/rt/r/we EAewxaus Martinach.

Po;;/Mßrtone, Vikar in Glis, wird Pfarrer
für die Pfarreien Saas Grund und Saas Ba-

len;
Co/Je/t, Plärrer von Fiesch und

Bellwald, wird Pfarrer für Fiesch und Lax;
CAor/es IFe/sse«, Pfarrer von Lax und

Emen, wird Pfarrer für Emen und Binn;
//e/wvcAAncfenwo/'/e«, Vikar in Naters,

wird Pfarrer für Glittet, Feschel und Albi-
nen;

Neupriester ßrano Gmür wird Vikar in
Zermatt;

Neupriester P/cAo/t/ Le/mer wird Vikar
in Glis.

Im Rahmen der periodischen Ernennun-
gen für auf fünf Jahre begrenzte Ämter hat
Bischof Heinrich Schwery aufgrund der

Vorschläge der Priester der einzelnen Deka-
nate folgende Priester zu Dekanen ernannt:

Jose/ ScAm/c/, Pfarrer von Oberwald,
Dekan von Emen;

Et/oora? P77/70/ Pfarrer von Mund, De-
kan von Brig;

Pou/ Zùî«e/; Pfarrer von Grächen, De-
kan von Visp;

ßnino Loo/w, Pfarrer von Saigesch, De-
kan von Leuk;

PoAerf Moyoraz, Pfarrer der Kathedrale,
Dekan von Sitten;

P/v/esf Me//y, Pfarrer von Ardon, Dekan

von Ardon;
Loti/s-Emas/ Ee//oy, Pfarrer von Verbier,

Dekan von Martinach;
O/Ao« MoM/o/vJ, Pfarrer von Monthey,

Dekan von Monthey.

Folgende Dekane, die während der letz-

ten Amtsperiode ernannt wurden, wurden in

ihrem Amt bestätigt:
Pe/er Pe/ro/fc, Pfarrer von Steg, Dekan

von Raron;
Porno Poss/'e/; Pfarrer von Grone, Dekan

von Siders;
AEcAe/ Mossy, Pfarrer von Vex, Dekan

von Vex;

Poge/' Do«/ie/-Mo«oy, Pfarrer von Aigle,

Dekan von Aigle.

Sitten, den 28. Juni 1990

ß/seAö/A'cAe Eo«z/e/

Bistum Lausanne, Genf
und Freiburg

Gebetsaufruf zur Seligsprechung
von Marguerite Bays

Papst Johannes Paul II. hat gestern, den

10. Juli 1990, das Dekret der Kongregation
für die Selig- und Heiligsprechungsverfah-

Ernennungen
Bischof Heinrich Schwery hat folgende

Personen für den deutschsprachigen Teil des

Bistums ernannt:
Dekan Jose/P/o/Zen, Pfarrer von Naters,

wird Pfarrer in Bellwald;
Dekan Jose/ Zimmerman«, Pfarrer von

Saas Grund, Saas Almagell und Saas Baien,
wird Pfarrer in Naters;

S/e/oo Po/A, Pfarrer in Saas Fee, wird
Pfarrer für die Pfarreien Saas Fee und Saas

Almagell;

Während der diesjährigen Ferienzeit er-
scheint die Schweizerische Kirchenzeitung
wie üblich viermal als Doppelnlimmer, und
zwar nach der heutigen Ausgabe (Nr. 29-30)
noch am 2. August (Nr. 31-32) und 16. Au-
gust (Nr. 33-34); dementsprechend entfallen
noch die Ausgaben vom 26. Juli, 9. August
und 23. August.
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Die Meinung der Leser

Wem fehlt es an Dialogbereitschaft?

Unter den Argumenten, welche in der gegen-
wärtigen Auseinandersetzung gegenüber ß/sc/to/
//aas vorgebracht werden, nimmt der Vorwurf
mange/nt/erD/a/ogèere/Ac/ta// stets einen promi-
nenten Platz ein. Wie aber steht es denn eigentlich
mit der Dialogbereitschaft beim Kern seiner Geg-
lier? Dazu ein aufschlussreiches Beispiel.

Am 16. Mai 1990 trafen sich in Effretikon 50

der insgesamt 160 Zürcher «Seelsorger und Secl-

sorgerinnen für eine Kirche im Aufbruch». Ge-

mäss einem Bericht des katholischen Zürcher
Pfarrblatts vom 10. Juni 1990 wurde dabei «be-

züglich des Umgangs mit /(/«(/a/tte/hafoO'sc/tc«
7è«£/encea angemerkt, dass es sich um ein psy-
c/t/a/risc/ies P/tänomen handle, bei dem es wenig
Sinn habe, sich argumentativ einzulassen». Dazu
muss man wissen, dass die engeren und weiteren
Kreise um die Zeitschrift «Aufbruch» das Etikett
«fundamentalistisch» genau wie den Stempel
«vorkonziliär» praktisch einem jeden verpassen,
der es wagt, durchaus nicht im Widerspruch zu
den vom Zweiten Vatikanischen Konzil verab-
schiedeten Texten an der ungekürzten katholi-
sehen Glaubensüberlieferung festhalten zu
wollen.

Der Eindruck, dass man als sogenannt konser-
vativer Katholik bei innerkirchlichen Diskussio-
nen seitens der das Meinungsklima in der «Kirche
Schweiz» zurzeit noch beherrschenden Vertreter
eines sogenannt aufgeschlossenen Katholizismus
argumentativ überhaupt nicht ernstgenommen,
sondern bestenfalls bedauert und möglichst igno-
riert wird, ist keineswegs neu. Die Begründung da-

für hat man freilich noch selten so deutlich zu hö-
ren bekommen wie im obigen Zitat. Eine men-
scAenverac/jtendere D/a/ogverwe/gmrng als die

Elaltung, der Andersdenkende spinne ja und ge-
höre eigentlich zum Psychiater, gibt es wohl nicht.
Mit echter Toleranz und wirklichem Demokratie-
Verständnis hat eine solche Einstellung jedenfalls
nichts zu tun.

Gerade das so oder ähnlich motivierte sachli-
ehe Nichternst nehmen von innerkirchlich Anders-
denkenden sogenannt konservativer Richtung hat
wesentlich zu der längst bestehenden Seg/ne/f/ü-
r/on innerkirchlichen Lebens beigetragen, welche
in der Polarisierung um den Churer Bischofsstuhl
nun so deutlich zutage getreten ist und sich am 17.

Juni 1990, als die einen unter sich zum Gebetstref-
fen nach Sachsein und die andern ebenso unter
sich zur Demonstration nach Chur fuhren, gera-
dezu bildhaft manifestiert hat. Leider wird durch
die Elartnäckigkeit, mit welcher entgegen aller
Evidenz die meisten Gegner von Bischof Haas den

zugunsten des Bischofs eintretenden Teil des Kir-
chenvolks ignorieren oder als blosse Randerschei-

nung ausklammern, indem sie den Begriff von Ba-
sis oder Kirchenvolk für sich monopolisieren,
diese Segmentation erst recht zementiert. Auf
Zahlenverhältnisse kommt es in diesem Zusam-
menhang wenig an, zumal ja viele unter den Haas-

Gegnern sich nach eigenem Bekenntnis (so Urs
Altermatt in der Sendung «Religion heute» von
Radio DRS am 15. Juni 1990) als blosse Aus-
wahlchristen verstehen.

Vor einer solchen Entwicklung haben Hell-
sichtige bis zurück in die Vorbereitungszeit der

Synode 72 zu warnen versucht, als sich bereits ab-

zeichnete, dass da (vgl. Victor J. Willi in der «Züri
Woche» vom 14. Juni 1990) letztlich «Tübingen»
dafür massgebend sein würde, was vom Konzil
und wie es zu rezipieren sei und was nicht. (Ent-
schieden nicht rezipiert wurde übrigens der ein-

dringliche und feierliche Aufruf der Konzilsväter

an Behörden staatlichen Rechts, auf verbliebene

Mitwirkungsrechte bei Bischofsernennungen frei-

willig zu verzichten. Von diesem Appell hört man
bei allen, die jetzt vorgeben, gegenüber Bischof
Haas das Konzil zu verteidigen, keinen Sterbens-

ton, vielmehr agieren sie so, wie wenn dieses das

genaue Gegenteil beschlossen hätte.) Die Warnun-

gen blieben angehört, da man es vorzog, die ganze
Problematik als blosse Generationenfrage anzuse-
hen, welche sich mit dem natürlichen Ablauf der

Verstorbene

Zeit von selber zugunsten der mehr oder weniger
Progressiven lösen werde. Die Zeit tat diesen Ge-
fallen nicht. Darüber versucht man sich nun hin-
wegzutrösten, indem man in ebenso blinder Weise
alles auf einen Gegensatz «Hie Rom - hie Basis
und Kirchenvolk» reduziert und anstelle einer sc-
riösen und nicht ganze Denkschulen als «über-
holt» von vornherein ausschliessenden theologi-
sehen Sachdiskussion wild mit prograw/vet!
Sc/t/agwortez? und Sc/t/'Zzöofef/ts um sich wirft.

Solange sich nicht auch rf/exe a/zgeW/'c/t so r//a-
/ogôere/tot A're/xedazu entschliessen können, mit
offenen Augen, Ohren und Herzen auf den neuen
Bischof und die sich in ihm wiederfindenden Mit-
katholiken zagr/ge/te«, statt sie wie bis anhin a/s
öerfaaer/tswer/e Ew/gges/r/ge afen/rm, kann sich
der zerrissene Zustand der katholischen Kirche in
der Schweiz m'c/tf öesserzr, was übrigens auch einer
wö/zre/? keineswegs zuträglich ist. Mit
einem Ae/Tze/gezm/agene« /?öcAr/r;7/ von Bischof
Haas, der zahlreiche Katholiken ebenso verletzt
zurückliesse wie viele andere sein Bleiben, würde
diese Zerrissenheit zwar vor der weiteren Öffent-
lichkeit wieder etwas kaschiert, in Tat und Wahr-
heit aber nur perpefü/ert.

Ca/7 Gnär/mger

Dr. theol. Thomas Blatter, Spiritual im Kloster Visitation
und Eheanwalt am Bischöflichen Offizialat, Solothurn

Noch am 8. Mai 1990 durften wir im katholi-
sehen Kirchenzentrum Niederbipp mit ihm seinen
75. Geburtstag feiern. Alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Ordinariates nahmen mit den Bi-
Schöten daran teil. Altbischof Dr. Anton Hänggi,
sein langjähriger Freund und Studienkollege, war
auch dabei. Thomas Blatter hat in der Euchari-
stiefeicr die Homilie gehalten. In eindrücklicher
und engagierter Weise legte er den Psalm 136 aus:
«Dankel dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine

Huld währt ewig» (Ps 136,1). Immer noch klingt
mir in den Ohren, wie oft er diese Worte der Dank-

sagung wiederholte: «Danket dem Herrn, denn er
ist gütig. Danket dem Herrn, denn er ist treu. Dan-
ket dem Herrn, denn er ist die Liebe.» Und wie ein
Testament mit der eigenen Handschrift unter-
zeichnet werden muss, schloss er seine Homilie
mit einem kräftigen Amen. Es war, als wollte er

uns seine Worte als Vermächtnis, als sein Testa-

ment, hinterlassen. Er sprach es mehrmals aus:
«Wahr, ja wahr ist's! Amen, ja Amen.» Da der
Verstorbene wusste, dass seine Gesundheit durch
zwei Herzinfarkte angeschlagen und geschwächt
war, verliess er frühzeitig die Geburtstagsfeier in
Begleitung seines geistlichen Sohnes, Pfarrer
Heinrich Eisenreich. Am Morgen des kommenden
Tages kam Bericht vom Kloster Visitation: Dr.
Thomas Blatter sei nicht zur morgendlichen Eu-
charistiefeier erschienen, er sei tot in seinem Bett
gefunden worden. Er starb still und einsam; offen-
bar durfte er ohne Todeskampf in die Ewigkeit
hinübergehen.

Thomas Blatter ist am 6. Oktober 1915 in Ar-
bon geboren. Die Familie zog später nach Rhein-

leiden, wo er mit seiner Schwester Margrit, der
heutigen Sr. Regina, Kloster Heiligkreuz in Cham,
aufwuchs und auch die Schulen besuchte. Das

Gymnasium absolvierte er im Kollegium Maria
Hilf in Schwyz, das er mit einer ausgezeichneten
Matura abschloss. Die theologische Ausbildung
erfolgte in Luzern und am Angelicum in Rom; er
schloss sie mit dem Lizentiat der Theologie ab.

Am 29. Juni 1940 wurde er in der Kathedrale zu
Solothurn durch Bischof Franziskus von Streng
zum Priester geweiht.

Thomas Blatter bin ich erstmals begegnet, als

er im Jahre 1940 als Vikar nach Schaffhausen be-

rufen wurde. Ich sang damals im Knabenchor mit,
den er ins Leben gerufen hatte. Seine musikalische
Begabung und sein feines Gespür für eine gedie-
gene Liturgiefeier zeigte sich bereits in der

18jährigen Tätigkeit als Vikar in Schaffhausen.
An Festtagen trat er mit der Schola Choralis auf,
die den Vespergottesdienst sang. Die grosse Kirche
in St. Marien war stets bis auf den letzten Platz be-

setzt. Ein Höhepunkt war sein Auftritt als Diri-
gent bei den internationalen Bachfesten mit dem

Jugendchor in der St.-Johannes-Kirche, wo Maria
Stader als Solistin die Kantate von Bach: «Nun
komm der Heiden Heiland», sang. Thomas Blat-
ter erwies sich als begabter Religionslehrer. Er war
streng mit den Schülern, aber auch offen für ihre
Nöte und Anliegen. Seine Liebe zur Jugend kam
in all den vielen Ferienkolonien zum Ausdruck,
die er alle Jahre mit den Blauringmädchen und
Jungwächtern begeistert und erfolgreich durch-
führte. Da war er im Element.
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Nach der langen Vikariatszeit in Schaffhau-

sen nahm er 1958-1960 das Weiterstudium an der

Universität Freiburg auf, das er mit der ausge-
zeichneten bibeltheologischen Studie: «Macht
und Herrschaft Gottes» abschloss. Die Bibelwis-
senschaften, auch die alten Sprachen Latein, Grie-
chisch und Hebräisch, faszinierten ihn während
seines ganzen Lebens. Er konnte daher aus einem

reichen Fundus schöpfen, wenn er den Schwestern

im Kloster Visitation täglich bei der Eucharistie-
feier eine Homilie hielt.

Mit ungeheurer Zähigkeit arbeitete er sich

auch in neue Fachgebiete ein. Am Katechetischen

Institut in Luzern dozierte er jahrelang Katechetik
und Liturgik. Und oft erzählte er mir auch von sei-

ner Vorliebe für die Mystik, in die er sich in den

letzten Jahren vertiefte. Dies hat ihn wohl veran-
lasst, bei der «Erneuerung aus dem Geist Gottes»,
in der Gebetsgruppe Solothurn, eifrig mitzuwir-
ken durch Lehre und musikalische Gestaltung.
Mehrmals hielt er auch Seminarien zur Einübung
in die christliche Grunderfahrung.

Von 1960 bis 1962 war er kurze Zeit Domka-

plan in Solothurn. Als der Lehrstuhl am Priester-

seminar St. Luzi in Chur 1963 verwaist war, trat er

hilfsbereit für drei Jahre als «Liickenbüsser» ein

und arbeitete sich in die Materie der Metaphysik,
Erkenntnislehre und Philosophiegeschichte ein.

Als er dann als Pfarrektor von Seon ernannt
wurde, fasste er in dieser weitverzweigten Diaspo-

rapfarrei bald Fuss. Ich erinnere mich sehr gut,
wenn ich ab und zu am Sonntag zur Aushilfe bei

ihm weilte, wie er mit seinem Schulbus losfuhr, um
die Kinder in den umliegenden Dörfern für den

Sonntagsgottesdienst in Seon zu sammeln. Die

Kinder waren ihm sehr zugetan, trotz seiner mili-
tärischen Strenge, die er oft an den Tag legte. Sie

spürten, dass in der rauhen Schale ein gütiges Herz
für sie schlug. Dr. Blatter war ein Priester, der mit
sich selber streng war, arm und bescheiden lebte

und im Verborgenen viele gute Werke tat, von de-

nen er nur beiläufig sprach. So versorgte er etwa

arme Klosterfamilien mit Literatur oder gewährte

hilfsbedürftigen Familien finanziellen Zustupf.
Als am Offizialat im Bistum Basel die Stelle

des Eheanwaltes vakant war, beauftragte mich der

damalige Bischof Anton Hänggi, bei Dr. Blatter

zu sondieren, ob er gewillt sei, diese Stelle zu über-

nehmen. Auch hier hat Dr. Blatter wiederum sein

Adsum gesprochen. Er wollte den Bischof und sei-

nen langjährigen Studienkollegen nicht im Stich

lassen und trat auch hier wieder in die Lücke. Als
ich ihm in Seon sagte, dass ich sehr gerne mit ihm
zusammenarbeiten würde, stellte er nur eine Be-

dingung: Es liege ihm nicht, Gespräche mit Men-

Die Kirchensituation bestehen

Heinrich Fries, Leiden an der Kirche, Verlag
Herder, Freiburg i. Br. 1989, 79 Seiten.

Heinrich Fries hatte im Winter 1989 in der Wo-
chenzeitschrift «Christ in der Gegenwart» nach den

in Deutschland umgehenden Enttäuschungen über
die Vorkommnisse im Zusammenhang mit der er-

j"r

sehen zu führen. Gleichzeitig mit dem Antritt sei-

ner Stelle als Eheanwalt im Jahr 1978 am Offizia-
lat übernahm er als Pfarrhelfer die Seelsorgetätig-
keit in Subingen und öfters auch in Deitingen. Ich

weiss, dass er auch dort segensreich wirkte. An al-
len Stellen, wo er als Seelsorger wirkte, war er sehr

darauf bedacht, dass beim Gottesdienst die litur-
gischen Richtlinien genau eingehalten wurden.
Wenn dies nicht geschah, setzte ihm dies innerlich
sehr zu. Er sprach nur beiläufig über sein Leid und
über die Ablehnung, die ihm nicht erspart blieben.
Natürlich wusste er nur zu gut, dass Jesus das glei-
che Schicksal erlebte. Das gab ihm bei allen Le-

bensenttäuschungen Halt und Zuversicht. Er war
auch in dieser Beziehung tapfer und ein Vorbild.

Seit 1982 wirkte er als Spiritual bei den Schwe-

stern im Kloster Visitation in Solothurn. Er hat
sich neben seiner Tätigkeit am Offizialat sehr für
das geistliche und leibliche Wohl der Schwestern

eingesetzt. Oft sagte er zu mir, dass er früh mor-
gens um 5 Uhr aufgestanden sei, um die Homilie
für die Eucharistiefeier vorzubereiten. In dieser

Beziehung kannte er keine Zeit der Schonung und
der Ruhe. Seine Seelsorgeaufgabe hatte Vorrang.

Mit viel Eifer arbeitete er sich am Bischöfli-
chen Offizialat in ein völlig neues Gebiet ein, näm-
lieh in das Kirchenrecht. In seinem Curriculum vi-
tae gesteht er, dass er in diesem Bereich sehr we-

nige Kenntnisse besass. Als Autodidakt bildete er
sich beständig weiter und erwarb sich für seine

Aufgabe das nötige Rüstzeug. Er tat dies mit viel
Elan und spürbarer Gewissenhaftigkeit. In seine

Amtszeit fiel die Einführung des neuen Gesetzbu-
ches der Kirche im Jahre 1983. Mehr als 10 Jahre
hat er so dem Bischöflichen Offizialat treue Dien-
ste geleistet, und er war auch immer bereit, Aufga-
ben für das Bischöfliche Ordinariat zu überneh-

men, wenn er darum gebeten wurde. Es war für
mich eine sehr schöne und fruchtbare Zeit, mit
meinem ehemaligen Vikar von Schaffhausen zu-
sammenarbeiten zu dürfen. Er wird mir und sicher
auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am
Bischöflichen Ordinariat fehlen.

Was mich an Dr. Thomas Blatter immer beein-
druckt hat, war auch, dass er ein Mann des Gebe-

tes war und dass er seine Kirche mit ganzem Her-
zen liebte. Unberechtigte Kritik an der Kirche, am
Papst und an den Bischöfen schmerzte ihn sehr.

Oft sprach er darüber mit mir.
Nehmen wir alle das geistliche Vermächtnis

von Dr. Thomas Blatter mit auf unseren Lebens-

weg: «Danket dem Herrn, denn er ist gütig. Dan-
ket dem Herrn, denn er ist treu. Danket dem

Herrn, denn ewig währt seine Liebe.»
/4 //rar/ ßö//e

zwungenen Kölner Bischofswahl einen Artikel ver-

öffentlicht, der ein ungewöhnliches Echo gefunden
hat. Professor Fries hatte darin klar und wahr die

Ereignisse und die darauf folgenden Reaktionen

dargestellt und in grössere Zusammenhänge gefügt.
Aber Fries führt weiter. Er mahnt und macht Ver-

unsicherten Mut ohne Weinerlichkeit und ohne
Pathos, sondern vom Glauben her. Seine Mahnung
heisst: Dabei bleiben und nicht in innere Résigna-
tion gehen. Sich nicht verbittern lassen, sondern an
Ort und Stelle weiterarbeiten an der Erneuerung
der Kirche. So zeigt Fries, wie auch diese Kirchensi-
tuation nicht nur eine Prüfung ist, sondern auch
Chance und Hoffnung sein kann. Im vorliegenden
Bändchen hat Fries nun den Zeitschriften-Artikel,
der offenbar sehr vielen hilfreich war, erweitert und
ausgebaut. Leo £V//m
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Ignatius von Loyola

Candido de Dolmases, Ignatius von Loyola.
Versuch einer Gesamtbiographie des Gründers der
Jesuiten. Aus dem spanischen Original (El Padre
Maestro Ignacio, La Editorial Catolica, Madrid
1979) Ubersetzt von Pia Fessier, Verlag Neue Stadt,
München 19X9, 275 Seiten.

Der Autor dieser knappen Ignatius-Biogra-
phie bürgt für Qualität. Der über achtzigjährige
P. Candido de Dolmases war lange Zeit Leiter des

Historischen Institutes der Gesellschaft Jesu. Er
zeichnet auch als verantwortlicher Herausgeber

der Monumenta Historica Societatis Jesu. Sie sind
mit ihren 26 Bänden eine sozusagen vollständige
Quellensammlung für die Geschichte der Ordens-

gründung. Durch Jahrzehnte hat ein Team von
Spezialisten, unter ihnen auch P. Hugo Rahner,
unter der Leitung von P. de Dolmases gearbeitet.
Trotzdem wird ob der Fülle der Quellen eine gross-
angelegte kritische Gesamtbiographie des Grün-
ders in absehbarer Zeit kaum erscheinen können.
Nun hat P. de Dolmases aus der Not eine Tugend
gemacht, indem er kurz, klar und prägnant den
Stand der heutigen Forschung darlegt. Es ist eine

ungemein dichte Biographie, in der jeder Satz et-

was Bedeutendes aussagt. Zugleich ist sie flüssig

geschrieben, da praktisch der gesamte Apparat
wegfällt und der Autor nicht für Fachkollegen
schreiben will. Das bisher tradierte Ignatius-Bild
erhält in dieser kompetenten Biographie manche
bemerkenswerte Korrektur. Ignatius ist nicht ein-
fach der soldatische Führertyp, er erscheint väter-
lieh, von menschlicher Nähe und Wärme. Auch
sein geistliches Leben kann man nicht mit asketi-
sehen Übungen abqualifizieren, die mystischen
Qualitäten des Ignatius sind nicht zu übersehen.
Solche Korrekturen im Ignatius-Bild sind mit der

Auswertung der Tagebücher des Heiligen begrün-
det, die erst jetzt zur Verfügung stehen.

Leo £Vt/m

Seelsorgeverband Wittnau-Wölflinswil/Oberhof sucht

Pfarreihelfer/in
mit katechetischer Ausbildung

als Bezugsperson in der Pfarrei Wittnau. Einsitz im dortigen
Pfarrhaus ist erwünscht.

Aufgaben: Jugendarbeit, Pfarreibüro, Unterricht und verschie-
dene andere Pfarreiarbeiten nach Absprache.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an:
Marie-Theres Schmid, Präsidentin der Kirchgemeinde Wittnau,
Telefon 064-61 32 05, oder an Heinz Belser, Präsident der Kirch-
gemeinde Wölflinswil, Telefon 064-67 12 90

Meisterbetrieb

für Kirchenorgeln,
Hausorgeln,
Reparaturen, Reinigungen,
Stimmen und Service
(überall Garantieleistungen)

Orgelbau Hauser
8722 Kaltbrunn
Telefon Geschäft und Privat
055-752432

IC/4Rlt/4SI SCHWEIZ
als katholisches Hilfswerk nimmt sich sozialer Anliegen in
der Schweiz und im Ausland an. Im Bereich Inlandhilfe
suchen wir für die Abteilung «soziale Aufgaben» per
sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Ressortleiter/in
«GESUNDHEIT» (Pensum 80-100%)

Die Aufgaben umfassen:
- Gesamtschweizerische Koordinationsarbeit
- Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektarbeit
- Mitwirkung in Arbeitsgruppen und Kommissionen
- Mithilfe bei der Erarbeitung von Grundlagen und

Dokumentationen

Folgende Stichworte sind u.a. für die Arbeit wichtig:
Begleitung von Menschen in der letzten Lebensphase, Ent-
tabuisierung von Sterben und Tod, kirchliches Engage-
ment für Menschen mit Aids, Suizid, Suchtfragen.

Wir erwarten Freude an Teamarbeit, Fähigkeiten für Koor-
dination und Vernetzung, gute Kommunikationsfähigkeit
in Deutsch und Französisch.

Wir bieten zeitgemässe Anstellungsbedingungen, grosse
Selbständigkeit in der Arbeit, soziale Sicherheiten.

Interessenten richten ihre schriftliche Bewerbung bis
26. Juli an:
Caritas Schweiz, Personaldienst/ubr
Löwenstrasse 3, 6002 Luzern

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Abteilungsleiter
«soziale Aufgaben», Herr Ivo Graf, Telefon 041 -50 11 50

Karl-Franzens-Universität Graz
Katholisch-Theologische-Fakultät

Ausschreibung
An der Katholisch-Theologischen Fakultät der Karl-
Franzens-Universität Graz, Institut für Pastoraltheologie,
gelangt die Planstelle eines

ordentlichen Universitäts-
professors für
Pastoraltheologie
(Nachfolge O. Univ. Prof. DDr. Karl Gastgeber)

am I.September 1991 zur Wiederbesetzung.

Der Planstelleninhaber hat das Fach Pastoraltheologie in
seinem ganzen Umfang in Forschung und Lehre zu ver-
treten. Von den Bewerbern wird der Nachweis der Habi-
litation in Pastoraltheologie oder einer gleichwertigen
Qualifikation erwartet.

Bewerbungen sind mit allen erforderlichen Unterlagen
(Lebenslauf, Liste der wissenschaftlichen Veröffentli-
chungen und Darstellung der bisherigen wissenschaftli-
chen Tätigkeit einschliesslich Verzeichnis der bisher
durchgeführten Lehrveranstaltungen) bis 25. September
1990 an den Dekan der Katholisch-Theologischen Fakul-
tät der Karl-Franzens-Universität Graz, O. Univ. Prof. Dr.
Karl Woschitz (Universitätsplatz 3, A-8010Graz), zu richten
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Als Spezialist widme ich mich der dankbaren Aufgabe, in

Kirchen und Pfarreiheimen
Lautsprecher- und Mikrophon-Anlagen

auch für Schwerhörige mittels Induktion ausgebaut,
einzurichten. Eine solche Installation erfordert vom Fachmann
äusserst individuellen Aufbau von hochqualifizierten Elementen.
Durch die neue Hi-Fi-Technik stehen Ihnen geeignete Geräte zur

Verfügung, die höchste Ansprüche an eine
perfekte, saubere und naturgetreue Wiedergabe

von Sprache und Musik
erfüllen. Ich verfüge über beste Empfehlungen. Verlangen Sie
bitte eine Referenzliste oder eine unverbindliche Beratung.

A. BIESE
Obere Dattenbergstrasse 9, 6005 Luzern, Telefon 041 -41 72 72

Rauchfreie

Opferlichte
in roten, farblosen oder bernsteinfarbenen Be-

ehern können Sie jederzeit ab Lager beziehen.
Unsere Becher sind aus einem garantiert umweit-
freundlichen, glasklaren Material hergestellt und
können mehrmals nachgefüllt werden.

Verlangen Sie bitte Muster und Offerte!

HERZOG AG
KERZENFABRIK SURSEE
6210 Sursee Telefon 045 - 2110 38

*******************************
l ZU MSTEIN-PILG ERRE ISEN 19901
*******************************
Lourdes
23. 9.-28. 9. Châteauneuf-Sète-Lourdes-Nevers

Tage Preis HP
6

Nevers-Paris-Lisieux-Mont-St-Michel-Loireschlösser
5. 8.-10. 8. 6

Annecy-Châteauneuf- La Salette-Ars-Paray-Ie-Monial
10. 9.-14. 9. 5

Pisa-Rom-Assisi
13. 8.-17. 8. 5

San Damiano-Montichiari-Schlo
2. 10.- 5. 10. 4

Medjugorje (VP während der Fahrt, HP in Medjugorje)
19. 8.-26. 8.
16. 9.-23. 9.

7. 10.-13. 10.
16. 10.-21. 10.
21.10.-26.10. Medjugorje Flug/Car 6
4.11.-10.11. Medjugorje via Bihac 7

22.12.-28.12. Mediugorie via Kozina 7

Medjugorje Flug
Medjugorje Flug
Medjugorje via Bihac
Medjugorje Car/Flug
Medjugorje Flug/Car
Medjugorje via Bihac
Medjugorje via Kozina

Fr. 680.-

VP
Fr. 790.-

VP
Fr. 590.-

VP
Fr. 790.-

VP
Fr. 580.-

HP
Fr. 830.-
Fr. 830.-
Fr. 720.-
Fr. 690.-
Fr. 690.-
Fr. 720.-
Fr. 720.-

Preise inkl. Carfahrt oder Flug, in unseren Privatunterkünften im Doppelzimmer
pro Person.

Als erstes Schweizer Unternehmen haben wir jetzt neu ein Hotel in Medjugorje
für unsere organisierten oder individuellen Pilgerreisen.

Detailprospekte, weitere Auskünfte, Buchungen

MSIEIN-2nr 631 2 Steinhausen
Bahnhofstrasse 1

Telefon 042-41 1044

Opferschalen Kelche Tabernakel usw. Kunstemail
Planen Sie einen Um- oder Neubau Ihrer Kapelle? Wir beraten
Sie gerne und können auf Ihre Wünsche eingehen.

GEBR. JAKOB + ANTON HUBER
KIRCHENGOLDSCHMIEDE
6030 EBIKON (LU)
Kaspar-Kopp-Strasse 81 041-364400
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DFFENE KIRCHE

«Reinen Tisch
machen?»»

Themanummer über das Angehen
und Bewältigen von Konflikten in
der Kirche.

Zu beziehen für Fr. 8.— bei:

Offene Kirche
Administration
Birkenweg 7
CH-5033 Buchs

LIENERT
KERZEN

EINSIEDELN
0 055 532381

Reussbühl, ein Vorort der Stadt Luzern, sucht per sofort
oder sobald als möglich eine(n)

Katechetin/Katecheten oder

Pastoralassistenten

zur Ergänzung des Pfarrers und des Katecheten/Jugend-
betreuers.

Sie erweitern das bestehende Zweierteam.
Sie helfen mit in den Gottesdiensten und den allgemeinen
Pfarreiarbeiten.
Sie erteilen Religionsunterricht und sind bereit, in unserer
Pfarrei zu wohnen (4-Zimmer-Wohnung vorhanden).

Wir erwarten eine entsprechende Ausbildung, gute
Kontaktfreudigkeit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit.

Wir bieten zeitgemässe Bedingungen und möchten mit
Ihnen Ihr Pensum absprechen.
Wir verweisen auf Luzerns Angebote für Weiterbildung
und Freizeit.
Auskunft erteilen gerne: Pfarrer Walter Zimmermann,
Telefon 041-55 29 54, und René Kiser, Telefon 041-
551033.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie
bitte an den Kirchenrat Reussbühl, René Kiser, Wald-
Strasse 21, 6015 Reussbühl


	

